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Deutsche Bischofskonferenz

Aufruf der deutschen Bischöfe 
zur Misereor-Fastenaktion 2019

Liebe Schwestern und Brüder,

junge Menschen wünschen sich eine Welt voller Mög-
lichkeiten. Sie haben Ideen, Hoffnungen und Pläne und 
sind offen für die Zukunft. Daher lautet das Leitwort 
der diesjährigen Fastenaktion von Misereor: „Mach was 
draus: sei Zukunft!“ Die Fastenaktion wird gemeinsam 
mit der Kirche in El Salvador durchgeführt. Sie will vor 
allem Jugendliche ermutigen, im Vertrauen auf Gottes 
Liebe und die von ihm geschenkten eigenen Begabungen 
zu leben.

Im mittelamerikanischen El Salvador ist es nicht leicht, 
an eine gute Zukunft zu glauben. Es herrschen Armut 
und Gewalt. Gerade junge Menschen finden keine Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze. Trotzdem fassen viele Ju-
gendliche in den von Misereor geförderten Projekten 
Vertrauen in die Zukunft. Sie werden so zu Botschaftern 
einer besseren, friedlichen Welt.

Lassen Sie sich von der Zuversicht dieser Jugendlichen 
anstecken! „Mach was draus: sei Zukunft!“ Dieses Leit-
wort zur Fastenaktion gilt uns allen, egal welchen Alters. 
Gestalten auch Sie am kommenden Sonntag Zukunft 
– durch Ihr Gebet, Ihre Aktion in der Gemeinde, durch 
Ihre Gabe bei der Misereor-Kollekte. Ihre Spende trägt 
dazu bei, dass junge Menschen in El Salvador und welt-
weit hoffnungsvoll Zukunft mitgestalten können.

Fulda, den 27. September 2018

Für das Bistum Hildesheim

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Hinweise zur Durchführung der 
Misereor-Fastenaktion 2019

Mit dem Leitwort der Fastenaktion 2019 „Mach was 
draus: Sei Zukunft!“ stellt Misereor junge Menschen in 
El Salvador mit ihren Ideen, Hoffnungen und Zukunfts-
plänen in den Mittelpunkt. Ausgehend von ihren eigenen 
Stärken und Fähigkeiten gestalten sie ihr Leben und ihr 
soziales Umfeld so, dass sich ihre Lebenssituation ver-
bessert. In El Salvador beeinträchtigen neben Armut 
und fehlenden Arbeitsplätzen marodierende Jugend-
banden das tägliche Leben. Die ausbleibenden staatli-
chen Maßnahmen und die geringen Entwicklungsmög-
lichkeiten führen dazu, dass viele Menschen das Land 
auf der Suche nach einer besseren Zukunft verlassen.

Die 61. Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fasten-
sonntag, dem 10. März 2019, eröffnet. Gemein-
sam mit Bischöfen und Partnern aus El Salva-
dor und den Menschen aus dem Erzbistum Köln 
feiert Misereor um 10.00 Uhr im Kölner Dom einen 
Gottesdienst, der live in der ARD übertragen wird.

Mit dem Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt Misereor 
eine junge Frau, die als Botschafterin für Veränderungen 
steht und engagiert und eigenverantwortlich ihre Le-
benssituation verbessert. Bitte hängen Sie das Plakat gut 
sichtbar in Ihrer Gemeinde, z. B. im Schaukasten oder 
am Schriftenstand, aus und versehen Sie den Opferstock 
in Ihrer Kirche mit dem Misereor-Opferstockschild.

Das neue Misereor-Hungertuch 2019 / 2020 wur-
de von dem deutschen Künstler Uwe Appold gestal-
tet und trägt den Titel: „Mensch, wo bist du?“. Es lädt 
mit zahlreichen Begleitmaterialien zu Reflexion und 
Auseinandersetzung ein. Das Hungertuch ist in zwei 

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 31. März 2019, 
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden. 
Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 7. April 2019, ist aus-
schließlich für den Bischöfliches Hilfswerk Misereor e. V. be-
stimmt.
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Größen zum Aushang im Kirchenraum, Pfarrheim 
oder in der Schule bestellbar, sowie als Kunstdruck.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur 
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fasten-
zeit; sie enthalten auch Kreuzwege für Kinder und Er-
wachsene, Früh- bzw. Spätschichten sowie Vorschlä-
ge für die Gestaltung von Gottesdiensten mit Kindern.
Der Misereor-Fastenkalender 2019 und das Fasten-
brevier (www.fastenbrevier.de) laden ab Aschermitt-
woch ein, die Fastenzeit für sich oder mit der Familie 
aktiv zu gestalten. Viele Gemeinden bieten am Misereor-
Sonntag, dem 7. April 2019, ein Fastenessen zugunsten 
von Misereor-Projekten an, an dem auch das alkohol-
freie Misereor-Fastenbier ausgeschenkt werden kann.

Die Kinderfastenaktion hält zahlreiche Anregungen und 
Angebote zur Gestaltung der Fastenzeit in Kindergarten, 
Grundschule und Gemeinde bereit: www.kinderfasten-
aktion.de. Die Jugendaktion „Basta! Jugend macht was 
draus!“ von Misereor und dem BDKJ lädt Jugendliche in 
Deutschland dazu ein, sich von jungen Menschen in El 
Salvador, die ihre Potenziale erkennen und damit ihre Zu-
kunft in die Hand nehmen, inspirieren zu lassen und eigen-
ständig Aktionen zu entwickeln: www.jugendaktion.de.

In jeder Pfarrgemeinde können Sie mit einer Tasse fair 
gehandeltem Kaffee die Misereor-Fastenaktion unter-
stützen, nutzen Sie dazu die Materialien zum bundeswei-
ten „Coffee Stop-Tag“ am Freitag, dem 5. April 2019.

Am 4. Fastensonntag, dem 31. März 2019, soll in allen 
katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deutschen Bi-
schöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen werden. Le-
gen Sie bitte die Opfertütchen zu den Gottesdiensten aus. 
Am 5. Fastensonntag, dem 7. April 2019, wird mit der 
Misereor-Kollekte um Unterstützung der Projektarbeit 
der Partner in Afrika, Asien und Lateinamerika gebeten. 
Für spätere Fastenopfer sollte das Misereor-Schild am 
Opferstock bis zum Sonntag nach Ostern stehen bleiben. 
Das „Fastenopfer der Kinder“ soll gemeinsam mit der 
Gemeindekollekte überwiesen werden. Es ist ausdrück-
licher Wunsch der Bischöfe, dass die Kollekte zeitnah 
und ohne Abzug von den Gemeinden über die Bistums-
kassen an Misereor weitergeleitet wird. Eine pfarreiin-

terne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für eigene 
Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Misereor ist den 
Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das 
Ergebnis Ihrer Kollekte vorliegt, geben Sie es bitte der Ge-
meinde mit einem herzlichen Wort des Dankes bekannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet gerne das „Team 
Fastenaktion“ bei Misereor: Tel.: 0241 / 442-445, 
E-Mail: fastenaktion@misereor.de. Informationen finden 
Sie auf der Misereor-Homepage www.fastenaktion.de. 
Dort stehen viele Materialien zum kostenlosen Down-
load bereit. Materialien zur Fastenaktion können be-
stellt werden bei: MVG, Tel.: 0241 / 47986100, E-Mail: 
bestellung@eine-welt-shop.de und www.misereor-medi-
en.de.

Verlautbarung der 
Deutschen Bischofskonferenz

Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz beab-
sichtigt, in Kürze folgende Broschüre herauszugeben:

Die deutschen Bischöfe

Nr. 95B
Kirchliches Arbeitsrecht: Rahmenordnung für eine 
Mitarbeitervertretungsordnung (Rahmen-MAVO)

Die Broschüre enthält die Rahmenordnung für eine Mit-
arbeitervertretungsordnung (Rahmen-MAVO) in der 
Fassung des Beschlusses der Vollversammlung des Ver-
bandes der Diözesen Deutschlands vom 19. Juni 2017. 
Die Rahmenordnung ist eine Musterordnung. Sie hat 
nur empfehlenden Charakter und entfaltet daher keine 
Rechtswirkungen. In den (Erz-)Bistümern gilt die Fas-
sung der Mitarbeitervertretungsordnung, die der jeweili-
ge Diözesanbischof verabschiedet hat. Inhaltlich entspre-
chen die diözesanen Mitarbeitervertretungsordnungen in 
wesentlichen Teilen der Rahmen-MAVO, enthalten aber 
im Detail gewisse Abweichungen. In der Zwischenzeit 
sind die meisten Änderungen der letzten Novelle in die 
diözesanen Ordnungen übernommen worden.
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Die Rahmen-MAVO, die in der Broschüre Die deutschen 
Bischöfe Nr. 95 (Rechtssammlung zum Kirchlichen Ar-
beitsrecht, Stand 1. Dezember 2015) abgedruckt ist, ist 
veraltet. Die hier abgedruckte neue Fassung wird in einer 
späteren Neuauflage der Broschüre Nr. 95 berücksichtigt 
werden.

Die Broschüre gibt es als download bei der DBK.

Der Bischof von Hildesheim

Orientierungshilfe „Mit Christus
 gehen – der Einheit auf der Spur“

Der Ständige Rat der Deutschen Bischofskonferenz 
hat am 25./26. Juni 2018 in Berlin eine Erklärung zur 
Diskussion um die auf der Frühjahrs-Vollversamm-
lung (19.-22. Februar 2018) beschlossene pastora-
le Handreichung „Mit Christus gehen – der Einheit 
auf der Spur. Konfessionsverbindende Ehen und ge-
meinsame Teilnahme an der Eucharistie“ abgegeben. 

Ich empfehle die jetzt Orientierungshilfe genannte Hand-
reichung im Bistum Hildesheim für die seelsorgliche Be-
gleitung konfessionsverbindender Ehen. Im Anhang ent-
hält der Text eine Hilfe für das seelsorgliche Gespräch. 

Die Orientierungshilfe steht für alle Interessierten auf 
den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz (www.dbk.
de, Rubrik Ökumene) online zur Verfügung. Sie ist auch 
über die Diözesanstelle Ökumene in gedruckter Form 
erhältlich. Die Ökumenekommission des Bistums Hil-
desheim wird in Kürze einen Flyer herausgeben, der als 
Vorbereitung für ein seelsorgliches Gespräch mit kon-
fessionsverbindenden Paaren Verwendung finden kann. 
(Vgl. auch Pressemitteilung 107 der DBK vom 
27.06.2018, www.dbk.de, Rubrik Ökumene)

Hildesheim, im Januar 2019

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Kirchensteuerbeschluss der Diözese Hildesheim 
im Bereich des Landes Niedersachsen 

für das Jahr 2019

I.

Aufgrund des § 2 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung 
für die Diözese Hildesheim im Bereich des Landes 
Niedersachsen wird unter Mitwirkung des Kirchensteu-
errates der Diözese Hildesheim hiermit beschlossen:

1. a)  Für das Haushaltsjahr 2019 wird von allen Kir-
chenangehörigen, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichenAufenthalt im Land Niedersachsen 
haben, 9 % der Einkommensteuer (Lohnsteuer, 
Kapitalertragssteuer, veranlagte Einkommen-
steuer), höchstens 3,5 % des zu versteuernden 
Einkommens bzw. des auf das zu versteuernde 
Einkommen umzurechnenden Arbeitslohns als 
Kirchensteuer erhoben.

 b) Bei der Berechnung der Kirchensteuer sind die 
Vorschriften des § 51 a EStG in seiner jeweiligen 
Fassung anzuwenden. Daher ist in Fällen, in de-
nen Tatbestände nach § 51 a, Abs. 2 und 2 a des 
Einkommensteuergesetzes zu berücksichtigen 
sind, das zu versteuernde Einkommen maßgeb-
lich, das sich unter Berücksichtigung des § 51 a, 
Ab. 2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes er-
geben würde.

 c) Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist 
bei Anwendung der Höchstbegrenzung auf die 
übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur an-
zurechnen, soweit die zugrunde liegenden Kapi-
talerträge in die Ermittlung des zu versteuernden 
Einkommens einbezogen wurden.

 d) Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach 
Maßgabe des § 40,  des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 
3 und des § 40 b EStG sowie im Fall der Pau-
schalierung der Einkommensteuer nach Maßga-
be des § 37 a und des § 37 b EStG beträgt die 
Kirchensteuer 6 % der pauschalierten Lohn- und 
Einkommensteuer.
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  Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit 
einzelner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuer-
erhebenden Körperschaft nach, so ist insoweit 
keine Kirchensteuer zu erheben. Für die übrigen 
Arbeitnehmer beträgt die Kirchensteuer 9 % der 
pauschalierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen der gleich-
lautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden 
der Länder betr. Kirchensteuer bei Pauscha-
lierung der Lohn- und Einkommensteuer vom 
8. August 2016 hingewiesen (BStBl. I 2016, Sei-
te 773).

2. Bis zur Veranlagung der Diözesankirchensteuer sind 
zu den für die Einkommensteuervorauszahlung be-
stimmten Terminen (10. März, 10. Juni, 10. Septem-
ber, 10. Dezember) Vorauszahlungen auf die Diöze-
sankirchensteuer nach dem geltenden Kirchensteuer-
satz zu leisten.

3.  Bei den Steuerpflichtigen, die im niedersächsischen 
Teil der Diözese Hildesheim ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben und deren Lohnsteu-
erberechnung von einer innerhalb des Landes Nie-
dersachsen gelegenen Betriebsstätte vorgenommen 
wird, wird die Diözesankirchensteuer von den dem 
Abzug vom Arbeitslohn unterliegenden Bezügen im 
Lohnsteuerabzugsverfahren von den Arbeitgebern 
einbehalten. Bei Steuerpflichtigen, die zwar im nie-
dersächsischen Teil der Diözese Hildesheim ihren 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, de-
ren Lohnsteuerberechnung aber von einer außerhalb 
des Landes Niedersachsen gelegenen Betriebsstätte 
vorgenommen wird, wird die Diözesankirchensteu-
er nach dem im betreffenden Bundesland geltenden 
Kirchensteuersatz einbehalten. Wenn dieser Satz 
niedriger ist, und dies festgestellt werden kann, wird 
der Unterschiedsbetrag nacherhoben.

II.

Die Diözese Hildesheim erhebt von den Kirchenange-
hörigen, deren Ehegatte einer steuererhebenden Kirche 
nicht angehört, ein Besonderes Kirchgeld, sofern die 
Ehegatten nach dem Einkommensteuergesetz zusammen 
veranlagt werden. 

Das Besondere Kirchgeld bemisst sich nach dem ge-
meinsam zu versteuernden Einkommen; es gilt folgende 
Tabelle:

Stufe
Bemessungsgrundlage

(Gemeinsam zu versteuerndes 
Einkommen nach § 2 Absatz 5 EStG) 

Euro

Besonderes 
Kirchgeld 
Jährlich
 Euro

 1  30.000 –  37.499    96
 2  37.500 –  49.999   156
 3  50.000 –  62.499   276
 4  62.500 –  74.999   396
 5  75.000 –  87.499   540
 6  87.500 –  99.999   696
 7 100.000 – 124.999   840
 8 125.000 – 149.999 1.200
 9 150.000 – 174.999 1.560
10 175.000 – 199.999 1.860
11 200.000 – 249.999 2.220
12 250.000 – 299.999 2.940
13 300.000 und mehr 3.600

Die Vorschriften des § 2 Abs. 3 Satz 1 des Kirchensteu-
errahmengesetzes sind auf das Besondere Kirchgeld an-
zuwenden.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes sind 
die Vorschriften des § 51 a EStG in der jeweils geltenden 
Fassung zu beachten.

Liegen die Voraussetzungen für die Erhebung des Beson-
deren Kirchgeldes nicht während des gesamten Veranla-
gungszeitraumes vor, so ist der Jahresbetrag des Beson-
deren Kirchgeldes mit je einem Zwölftel für jeden vollen 
Kalendermonat, in dem die Voraussetzungen für die Er-
hebung des Besonderen Kirchgeldes bestanden haben, 
festzusetzen.
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III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes an-
zuwenden.

Hildesheim, den 10. Dezember 2018

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Das Niedersächsische Kultusministerium hat mit 
Schreiben vom 17. Januar 2019 im Einvernehmen mit 
dem Niedersächsischen Finanzministerium den Kir-
chensteuerbeschluss für das Jahr 2019 vom 10. Dezem-
ber 2018 gem. § 2 Abs. 9 des Kirchensteuerrahmenge-
setzes (KiStRG) i. d. F. vom 10. Juli 1986 (Nds. GVBl. 
S. 281), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16. Dezember 2014 (Nds. GVBl. S. 465), genehmigt.

Eine entsprechende Bekanntmachung wird gem. § 2 
Abs. 9 Satz 2 KiStRG im Nds. Ministerialblatt veröffent-
licht.

Kirchensteuerbeschluss 2019 für die auf 
bremischem Staatsgebiet liegenden 

Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim

I.

Im Steuerjahr 2019 beträgt die im Bereich der Diözese 
Hildesheim zu entrichtende Kirchensteuer 9 % der Ein-
kommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer), je-
doch höchstens 3,5 % des zu versteuernden Einkommens 
bzw. des auf das zu versteuernde Einkommen umzurech-
nenden Arbeitslohnes.

Bei Berechnung der Kirchensteuer sind die Vorschriften 
des § 51 a Einkommensteuergesetz (EStG) in seiner je-
weiligen Fassung zu beachten.

Der Kirchensteuerabzug vom Kapitalertrag ist auf die 
übrige Kirchensteuer vom Einkommen nur anzurechnen, 
soweit die zugrunde liegenden Kapitalerträge in die Er-
mittlung des zu versteuernden Einkommens einbezogen 
wurden. In Fällen, in denen Tatbestände nach § 51 a Abs. 
2 und 2 a des Einkommensteuergesetzes zu berücksich-
tigen sind, ist das zu versteuernde Einkommen maßgeb-
lich, das sich unter Berücksichtigung des § 51 a Abs. 2 
und 2 a des Einkommensteuergesetzes ergeben würde.

Im Falle der Pauschalierung der Lohnsteuer nach Maß-
gabe des § 40, des § 40 a   Abs. 1, 2 a und 3 und des 
§ 40 b  EstG  sowie im Fall der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer nach Maßgabe des § 37 a und des § 37 b 
EStG beträgt die Kirchensteuer 7 % der pauschalierten 
Lohn- und Einkommensteuer.

Weist der Arbeitgeber die Nichtzugehörigkeit einzelner 
Arbeitnehmer zu einer kirchensteuererhebenden Körper-
schaft nach, so ist insoweit keine Kirchensteuer zu erhe-
ben. Für die übrigen Arbeitnehmer beträgt die Kirchen-
steuer 9 % der pauschalierten Lohnsteuer.

Im Übrigen wird auf die Regelungen des länder-
einheitlichen Erlasses vom 8. August 2016 (Freie 
Hansestadt Bremen - Die Senatorin für Finanzen, 
AZ 900-S 2447-1/2015-4/2015-11-2) hingewiesen 
(BStBl. I 2016, S. 773).

§ 40 a Abs. 2 und 6 des Einkommensteuergesetzes bleibt 
unberührt.

II.

Von Kirchenangehörigen, deren Ehemann oder Ehefrau 
keiner kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft, 
für die die Verwaltung der Kirchensteuer den Landesfi-
nanzbehörden übertragen ist, angehört und die nicht nach 
dem Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders 
veranlagt werden, wird Kirchgeld in glaubensverschie-
dener Ehe erhoben.
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Das Besondere Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe 
beträgt jährlich:

Stufe
Bemessungsgrundlage

(Gemeinsam zu versteuerndes
 Einkommen nach § 2 Absatz 5 EStG) 

Euro

Besonderes
Kirchgeld
Jährlich

Euro
 1 30.000 –   37.499    96
 2 37.500 –   49.999   156
 3 50.000 –   62.499   276
 4 62.500 –   74.999   396
 5 75.000 –   87.499   540
 6 87.500 –   99.999   696
 7 100.000 – 124.999   840
 8 125.000 – 149.999 1.200
 9 150.000 – 174.999 1.560
10 175.000 – 199.999 1.860
11 200.000 – 249.999 2.220
12 250.000 – 299.999 2.940
13 300.000 und mehr 3.600

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kirchen-
steuer vom Einkommen und dem Besonderen Kirchgeld 
in glaubensverschiedener Ehe durchzuführen, wobei der 
höhere Betrag festgesetzt wird.

Bei der Berechnung des Besonderen Kirchgeldes in glau-
bensverschiedener Ehe sind die Vorschriften des § 51 a 
EStG in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

III.

Die Regelungen dieses Beschlusses zu Ehegatten und 
Ehen sind auch auf Lebenspartner und Lebenspartner-
schaften im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetztes an-
zuwenden.

IV.

Dieser Kirchensteuerbeschluss gilt für das Jahr 2019, es 
sei denn, der Diözesankirchensteuerrat sieht sich zwi-
schenzeitlich veranlasst, einen anderweitigen Beschluss 
zu fassen.

Hildesheim, den 10. Dezember 2018

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Die Senatorin für Finanzen der Freien Hansestadt Bre-
men hat mit Schreiben vom 20. Dezember 2018 den 
Kirchensteuerbeschluss für das Jahr 2019 vom 10. De-
zember 2018 für die auf bremischem Staatsgebiet liegen-
den Kirchengemeinden des Bistums Hildesheim gemäß 
§ 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Erhebung von Steu-
ern durch Kirchen, andere Religionsgemeinschaften und 
Weltanschauungsgemeinschaften der Freien Hansestadt 
Bremen (Kirchensteuergesetz – KiStG) in der Fassung 
vom 23. August 2001 (Brem. GBl. S. 263), zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz über die Änderung des Verfah-
rens zur Verleihung von Rechten einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts an Kirchen, Religionsgemeinschaf-
ten und Weltanschauungsgemeinschaften vom 02. März 
2016 (Brem. GBl. S. 200), genehmigt.

Wirtschaftsplan 2019 für das Bistum Hildesheim

Der Diözesankirchensteuerrat hat in seiner Sitzung am 
08. Dezember 2018 die Annahme des Wirtschaftsplanes 
des Bistums Hildesheim für das Haushaltsjahr 2019 
beschlossen; der Diözesanvermögensverwaltungsrat 
hatte ihn in seiner Sitzung am 09. November 2018 
aufgestellt.

Der Wirtschaftsplan 2019 ist in den Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von 214.104.195,00 € ausgeglichen.

Hiermit setze ich den Wirtschaftsplan 2019 in Kraft.

Hildesheim, den 10. Dezember 1018

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim
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Wirtschaftsplan 2019 des Bischöflichen Stuhles 
zu Hildesheim

Der Diözesanvermögensverwaltungsrat hat in seiner 
Sitzung am 09. November 2018 die Annahme des 
Wirtschaftsplanes des Bischöflichen Stuhles zu 
Hildesheim für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2019 des Bischöflichen Stuhles ist in 
den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.099.910,00 
€ ausgeglichen.

Hiermit setze ich den Wirtschaftsplan 2019 des 
Bischöflichen Stuhles zu Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 10. Dezember 1018

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Dekret

Nach Anhörung aller Beteiligten verfüge ich hiermit 
gemäß can. 1222 § 2 CIC, dass die 

Kirche St. Christophorus in Hannover-Stöcken

zum 18. Januar 2019 profanem Gebrauch zurückgegeben 
wird, nachdem feststeht, dass sie nicht mehr zum 
Gottesdienst verwendet werden kann.

Hildesheim, den 15. November 2018

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Ordnung für das Regionaldekanat Hannover
 im Bistum Hildesheim

Präambel

Der Ordnung für das Regionaldekanat Hannover liegt 
die „Ordnung für die Dekanate im Bistum Hildesheim“ 
zugrunde, die vom Bischof von Hildesheim zum 15. Fe-
bruar 2011 in Kraft gesetzt wurde. Aufgrund der Größe 
dieses Dekanates sind Ergänzungen notwendig, die im 
Folgenden in die diözesane Ordnung eingearbeitet wur-
den.

§ 1 – Das Dekanat nach kirchlichem Recht

(1)  Die Pfarrgemeinden des Bistums Hildesheim sind in 
Dekanate zusammengefasst1, die von einem Dechan-
ten im Auftrag des Bischofs geleitet werden.

(2)  Die territoriale Ordnung von Dekanaten wird vom 
Bischof nach Anhörung der betroffenen Gremien so-
wie des Priesterrates und des Diözesanrates der Ka-
tholiken aufgrund seelsorglicher und verwaltungs-
mäßiger Erfordernisse festgelegt.

(3)  Die Errichtung bzw. Änderung von Dekanaten wird 
im Kirchlichen Anzeiger für das Bistum Hildesheim 
veröffentlicht.

§ 2 – Zweck des Dekanates

(1)  Das Dekanat unterstützt den Bischof bei der Leitung 
der Diözese durch

 1. Verwirklichung der pastoralen Ziele der Diözese 
unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnis-
se,

2. Vermittlung von pastoralen Anregungen und 
Wünschen der Pfarrgemeinden an den Bischof,

1  Vgl. can. 374 § 2 CIC.
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3. Wahrnehmung von Aufgaben im Auftrag des 
Bischofs.

(2)  Das Dekanat fördert subsidiär das gemeinsame Han-
deln durch

1. Unterstützung der Pfarrgemeinden bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben,

2. Ergänzung der pfarrgemeindlichen und kategori-
alen Pastoral,

3. Entwicklung pastoraler Konzeptionen,

4. Unterstützung der kirchlichen Verbände und Ge-
meinschaften.

§ 3 – Aufgaben des Regionaldekanates Hannover

Im Regionaldekanat Hannover werden insbesondere fol-
gende Aufgaben wahrgenommen:

1.  Dekanatsbezogene Pastoral- und Personalplanung, 
wie

- fachliche und spirituelle Aus- und Fortbildung der 
ehrenamtlichen Dienste,

- Unterstützung der Priester, Diakone und hauptbe-
ruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
bei der Wahrnehmung ihrer pastoralen Aufgaben,

- Gesellschafts- und kulturpolitische Aufgaben, u. a. 
durch Vertretung gegenüber den kommunalen Kör-
perschaften und außerkirchlichen Einrichtungen 
auf dem Gebiet des Regionaldekanates Hannover 
sowie durch Kontakte mit gesellschaftlichen Grup-
pen,

- sozial-caritative Hilfen und Dienstleistungen (z. B. 
Beratungsdienste, Sozialarbeit),

- Abstimmung der Planung pastoraler Aufgaben, so-
weit diese überpfarrliche Auswirkungen haben 
(z. B. Firmkatechese, Ehevorbereitung),

- Ökumenische Kontakte auf der Ebene des Regio-
naldekanates.

2.  Öffentlichkeitsarbeit

3.  Vorbereitung und Durchführung von Initiativen und 
Veranstaltungen im Regionaldekanat Hannover

4.  Übernahme von Verwaltungsaufgaben (z. B. Religi-
onsunterricht, Rendanturen).

§ 4 – Organe

(1)  Organe des Regionaldekanates sind der Regionalde-
chant und der Dekanatspastoralrat.

(2)  Organe des Dekanatspastoralrates sind die Vollver-
sammlung und der Vorstand.

§ 5 – Regionaldechant

(1)  Der Bischof von Hildesheim ernennt den Regional-
dechanten des Regionaldekanates Hannover.

(2)  Der Regionaldechant leitet im Auftrag des Bischofs 
und in Zusammenarbeit mit dem Dekanatspastoral-
rat das Regionaldekanat. Er ist für die sachgemäße 
Erledigung der Aufgaben verantwortlich und wird 
in der Geschäftsführung von der Referentin bzw. 
dem Referenten des Regionaldechanten sowie von 
den Pastoralreferenten bzw. –referentinnen für das 
Regionaldekanat unterstützt. Er bekommt die dafür 
notwendigen Mittel.

(3)  Der Regionaldechant ist Vorsitzender des Deka-
natspastoralrates. Er vertritt das Regionaldekanat 
nach außen.
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(4)  Der Regionaldechant verantwortet und koordiniert 
entsprechend der „Ordnung für das Zusammenwir-
ken der pastoralen Dienste im Dekanat“2 die Zusam-
menarbeit des Dekanatspastoralrates und des Dies 
communis.

(5)  Näheres zu den Aufgaben des Regionaldechanten re-
gelt das Dechantenstatut.

§ 6 – Dekanatspastoralrat 

(1)  Der Dekanatspastoralrat wirkt im Rahmen dieser 
Ordnung mit bei der Leitung des Regionaldekanates 
und trägt Verantwortung für die Erfüllung der Aufga-
ben des Regionaldekanates. Er fasst die hierfür nöti-
gen Beschlüsse und sorgt für deren Durchführung.

(2)  Stimmberechtigte Mitglieder des Dekanatspastoral-
rates sind:

1.  der Regionaldechant und die stellvertretenden 
Dechanten, 

2. jeweils ein/e Vertreter/in aus den Pfarrgemeinde-
räten bzw. Pastoralräten der kath. Pfarrgemein-
den, 

3.  die leitenden Pfarrer der Pfarrgemeinden im Re-
gionaldekanat, 

4.  ein/e Vertreter/in für die Ordensgemeinschaften 
im Regionaldekanat,

5.  der hauptberufliche Vorstand des Caritasverban-
des, 

6.  der Regionaljugendseelsorger,

2 In der „Ordnung für das Zusammenwirken der pastoralen Diens-
te im Dekanat“ vom 05.06.2008 heißt es u. a.: „Zu ihren (= mo-
natl. Dekanatskonferenz/Dies communis) Aufgaben gehört die 
Planung der Umsetzung der im Dekanatspastoralrat beschlos-
senen Prioritäten des Dekanates. Der Dechant und die anderen 
in beiden Gremien vertretenen Personen sorgen für einen guten 
gegenseitigen Informationsaustausch.“

7.  je ein/e Delegierte/r der auf Ebene des Regional-
dekanates aktiven Erwachsenenverbände,

8.  drei Delegierte aus kirchlichen Einrichtungen 
und der Kategorialseelsorge, 

9.  zwei Jugendvertreter, wovon eine/r vom BKDJ 
in Stadt und Region Hannover e. V. und eine/r 
weitere/r vom Jugendpastoralen Zentrum 

  TABOR entsendet werden, 

10.  ein/e Vertreter/in aus dem Kreis der Pastoralre-
ferentinnen und Pastoralreferenten für das Deka-
nat, 

11.  zwei Vertreter/innen der Gemeindereferentinnen 
und Gemeindereferenten im Regionaldekanat,

12. ein Vertreter der ständigen Diakone im Regional-
dekanat, 

13.  je ein/e Vertreter/in der muttersprachigen katholi-
schen Missionen (italienische, kroatische, polni-
sche und spanischsprachige Mission),

14.  sowie berufene Mitglieder. Bei der Konstituie-
rung werden diese auf Vorschlag des Regionalde-
chanten und mit Zustimmung des Dekanatspas-
toralrates berufen. Während der Amtsperiode 
kann der Dechant weitere Personen zur Berufung 
vorschlagen. Für die Berufung ist nach erfolgter 
Zustimmung des Vorstandes die Zustimmung des 
Dekanatspastoralrates erforderlich.

(3)  Beratende Mitglieder des Dekanatspastoralrates 
sind:

1. die Referentin bzw. der Referent des Regional-
dechanten,

2. die weiteren Pastoralreferentinnen und Pastoralre-
ferenten für das Dekanat, 
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3. der Referent/die Referentin für die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit des Dekanates,

4. ein/e Vertreter/in des Evangelisch-lutherischen 
Stadtkirchentages.

 Die weiteren Priester, Diakone und hauptberuflich 
Mitarbeitenden können zu den Vollversammlungen 
des Dekanatspastoralrates beratend hinzugezogen 
werden. 

(4)  Vor Ernennung eines neuen Regionaldechanten in-
formiert der Dekanatspastoralrat den Bischof von 
Hildesheim über die Situation des Regionaldekana-
tes. 

§ 7 – Amtszeit und Rechtsstellung

(1)  Die Amtszeit der Mitglieder des Dekanatspastoral-
rates richtet sich nach der Amtszeit der Pfarrgemein-
de- bzw. Katholiken- oder Pastoralräte. Sie beträgt 
vier Jahre, beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
und endet mit der konstituierenden Sitzung nach der 
nächsten Wahl.

(2)  Die Mitglieder des Dekanatspastoralrates und der 
Ausschüsse sind ehrenamtlich tätig, sofern sie nicht 
aufgrund amtlicher oder dienstlicher Verpflichtung 
Mitglied sind. Die im Rahmen ihrer Tätigkeit anfal-
lenden Auslagen werden ihnen ersetzt.

§ 8 – Zweiter Vorsitz und Vorstand des Dekanats- 
         pastoralrates

(1)  Zur Unterstützung des Regionaldechanten in der
 Leitung des Regionaldekanates wählt der Dekanats-
 pastoralrat ein ehrenamtliches Mitglied als 
 Zweite/n Vorsitzende/n für die Vertretung 

des Regionaldechanten in seiner Aufgabe als 
Vorsitzender des Dekanatspastoralrates.

(2)  Der Dekanatspastoralrat bildet einen Vorstand. Ihm 
gehören an: der Regionaldechant, die / der Zweite 
Vorsitzende, die gewählten Vertreter/innen im Diö-
zesanrat der Katholiken sowie vier weitere aus dem 
Dekanatspastoralrat gewählte Personen. 

 Der/die persönliche Referent/in des Regionalde-
chanten oder eine Person aus dem Kreis der Pastoral-
referenten/innen des Dekanates übernimmt nach Ab-
stimmung mit dem Dechanten und dem Vorstand des 
Dekanatspastoralrates die Geschäftsführung für den 
Dekanatspastoralrat und den Vorstand und nimmt an 
den jeweiligen Sitzungen beratend teil.

(3)  Der Vorstand vertritt den Dekanatspastoralrat zwi-
schen den Vollversammlungen, nimmt die laufenden 
Aufgaben wahr und fasst die hierzu notwendigen Be-
schlüsse.

(4)  Der Vorstand bereitet die Vollversammlungen des 
Dekanatspastoralrates vor und nimmt Vorschläge 
bzw. Anträge für die Tagesordnung entgegen.

§ 9 – Konstituierung des Dekanatspastoralrates

(1)  Die konstituierende Sitzung wird spätestens vier 
Monate nach der Wahl der Pfarrgemeinde- bzw. Ka-
tholiken- oder Pastoralräte vom Regionaldechanten 
einberufen.

(2)  Der Dekanatspastoralrat wählt zwei ehrenamtliche 
Mitglieder als Vertreterinnen bzw. Vertreter des De-
kanatspastoralrates in den Diözesanrat der Katholi-
ken.

§ 10 – Einladung und Leitung der 
           Vollversammlungen 

(1)  Der Dekanatspastoralrat wird mindestens zweimal 
im Jahr vom Vorsitzenden zu einer Vollversammlung 
eingeladen. Die Einladung erfolgt spätestens zwei 
Wochen vor Beginn der Versammlung.
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(2)  Die Tagesordnung wird vom Vorstand aufgestellt 
und mit der Einladung übersandt. 

(3)  Eine außerordentliche Vollversammlung muss ein-
berufen werden, wenn der Vorstand oder ein Drittel 
der Mitglieder dies verlangt. Dafür genügt eine Ein-
ladungsfrist von acht Tagen.

(4)  Die Vollversammlungen werden vom Vorsitzenden 
oder von der/dem Zweiten Vorsitzenden eröffnet und 
geschlossen. Die Sitzung kann vom Vorsitzenden 
oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet wer-
den. 

§ 11 – Bildung von Ausschüssen

(1)  Um seine Aufgaben zu erfüllen, kann der Deka-
natspastoralrat ständige oder für bestimmte Aufga-
ben zeitlich begrenzte Ausschüsse bilden. In diese 
Ausschüsse können auch sachkundige Frauen und 
Männer berufen werden, die dem Gremium nicht an-
gehören.

(2)  Die Ausschussmitglieder wählen ihren Vorsitzenden 
bzw. ihre Vorsitzende, der bzw. die in der Regel Mit-
glied des Dekanatspastoralrates sein soll.

(3)  Die Ausschüsse sind in ihrer Arbeit dem Deka-
natspastoralrat gegenüber verantwortlich. Sie be-
richten regelmäßig dem Vorstand über die Arbeit des 
jeweiligen Gremiums.

(4)  Die Beschlüsse der Ausschüsse sind, sofern nichts 
 anderes festgelegt ist, Empfehlungen an den Deka-

natspastoralrat.

§ 12 – Arbeitsweise des Dekanatspastoralrates

(1)  Die Vollversammlungen des Dekanatspastoralrates 
sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann durch Be-
schluss ausgeschlossen werden, wenn vertrauliche 
Themen zu bearbeiten sind.

(2)  Über die Beratungen ist ein Ergebnisprotokoll anzu-
fertigen.

(3)  Die Vollversammlung des Dekanatspastoralrates ist 
beschlussfähig, wenn das Gremium ordnungsgemäß 
eingeladen wurde und mehr als die Hälfte der Mit-
glieder anwesend ist. 

(4)  Beschlüsse können nur mit Mehrheit der von den an-
wesenden stimmberechtigten Mitgliedern abgegebe-
nen Stimmen gefasst werden. Enthaltungen sind als 
nicht abgegebene Stimmen zu werten. Bei Wahlen 
erfolgt im Falle einer Stimmengleichheit eine Stich-
wahl. Führt auch diese zur Stimmengleichheit, ent-
scheidet das Los. 

(5)  Der Dekanatspastoralrat kann sich eine Geschäfts-
ordnung geben. Diese ist mit dem Bischöflichen Ge-
neralvikariat abzustimmen.

§ 13 – Inkrafttreten

Die vorstehende Ordnung tritt zum 01. März 2019 in 
Kraft. Sie ersetzt die Ordnung für das Regionaldekanat 
Hannover im Bistum Hildesheim vom 15. März 2011.

Hildesheim, den 01. März 2019

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim
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Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission
des deutschen Caritasverbandes

Beschlüsse der Bundeskommission 3/2018
am 11. Oktober 2018 in Münster

A. Tarifrunde 2018 – Korrekturen und Beschluss zum Zusatzurlaub

I. Korrekturen von mittleren Werten in den Tabellen des Anhangs zum Bundesbeschluss vom 14. Juni 2018 

a) In Anhang 3 und Anhang 6 werden in den benannten Tabellen folgende Korrekturen vorgenommen: 

aa) Anlage 31 – Tabellenentgelt Anhang B
 Anlage 32 – Tabellenentgelt Anhang B
 ab 1. Januar 2020

 Der Tabellenwert in Entgeltgruppe P 6 Stufe 1 beträgt 2.379,67 Euro (statt 2.367,67 Euro).

bb) Anlage 31 und Anlage 32 – Stundenentgelttabellen Anhang C

Entgelt-
gruppe

AVR 2018 AVR 2019 AVR 2020

EG 15 29,37 € 30,23 € 30,53 €
EG 14 27,05 € 27,87 € 28,16 €
EG 13 25,85 € 26,65 € 26,93 €
EG 12 24,50 € 25,22 € 25,47 €
EG 11 22,36 € 23,05 € 23,29 €
EG 10 20,62 € 21,24 € 21,46 €
EG 9c 20,44 € 21,14 € 21,39 €
EG 9b 19,45 € 20,06 € 20,28 €
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Die Stundenvergütungen der P-Tabelle werden

•	 zum 01.06.2018 um 2,90 Prozent, 
•	 zum 01.01.2019 um weitere 3,29 Prozent, 
•	 zum 01.01.2020 um weitere 1,04 Prozent erhöht. 

b) In Anhang 7 werden in den benannten Tabellen folgende Korrekturen vorgenommen:

Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Juni 2018

Die Tabellenwerte in Entgeltgruppe S 10 Stufe 1 bis Stufe 6 betragen: 

Entgelt-
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 10 2.799,37 € 3.088,63 € 3.233,27 € 3.662,14 € 4.009,74 € 4.295,24 €

c) In Anhang 8 werden in den benannten Tabellen folgende Korrekturen vorgenommen: 

Anlage 33 – Tabellenentgelt Anhang A
ab 1. Januar 2019

Entgelt-
gruppe

AVR 2018 AVR 2019 AVR 2020

P 16 26,52 € 27,39 € 27,67 €
P 15 24,77 € 25,58 € 25,85 €
P 14 23,41 € 24,18 € 24,43 €
P 13 21,93 € 22,65 € 22,89 €
P 12 21,12 € 21,81 € 22,04 €
P 11 20,36 € 21,03 € 21,25 €
P 10 19,44 € 20,08 € 20,29 €
P 9 19,14 € 19,77 € 19,98 €
P 8 18,29 € 18,89 € 19,09 €
P 7 17,52 € 18,10 € 18,29 €
P 6 16,23 € 16,77 € 16,94 €
P 4 13,72 € 14,17 € 14,32 €
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Entgelt-
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 10 2.884,47 € 3.182,52 € 3.331,56 € 3.773,47 € 4.131,64 € 4.425,82 €

d) In Anhang 9 werden in den benannten Tabellen folgende Korrekturen vorgenommen: 

Entgelt-
gruppe

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 10 2.914,47 € 3.215,62 € 3.366,21 € 3.812,71 € 4.174.61 € 4.471,85 €

II. Festschreibung der Jahressonderzahlung

Teil 2 Buchstabe C Ziffer II des Bundesbeschlusses vom 14. Juni 2018 wird wie folgt geändert:

In § 16 Abs. 2 der Anlagen 31 und 32 zu den AVR wird die Anmerkung 2 zu Absatz 2 wie folgt gefasst:

„1Wegen der am 8.12.2016 vereinbarten Festschreibung der Jahressonderzahlung beträgt abweichend von Ab-
satz 2 Satz 1 der Bemessungssatz für die Jahressonderzahlung
im Kalenderjahr        2018      2019
in den Entgeltgruppen 1 bis 8   79,51 v.H.  77,13 v.H.,
in den Entgeltgruppen 9a bis 12   70,28 v.H.  68,17 v.H.,
in den Entgeltgruppen 13 bis 15   51,78 v.H.  50,23 v.H.,
in den Entgeltgruppen P 4 bis P 8   79,74 v.H.  77,20 v.H. und 
in den Entgeltgruppen P 9 bis P 16  70,48 v.H.  68,23 v.H.

2Ab dem Jahr 2020 gelten die in Absatz 2 Satz 1 ausgewiesenen Bemessungssätze.“

III. Zusatzurlaub in Anlage 31 zu den AVR

Anlage 31 zu den AVR wird wie folgt geändert:

1.       In § 17 Abs. 1 werden folgende neue Sätze 2 bis 4 eingefügt: 

„2Besteht im Kalenderjahr 2019 nach Satz 1 Buchstabe a) Anspruch auf mindestens drei Tage Zusatzurlaub, 
wird ein weiterer Tag Zusatzurlaub gewährt. 3Im Kalenderjahr 2020 wird bei einem Anspruch auf mindestens 
drei Tage Zusatzurlaub nach § 17 Abs. 1 Buchstabe a) ein weiterer Tag Zusatzurlaub gewährt; besteht An-
spruch auf mindestens vier Tage Zusatzurlaub nach § 17 Abs. 1 Buchstabe a), wird ein zweiter zusätzlicher 
Tag Zusatzurlaub gewährt. 4Ab dem Kalenderjahr 2021 wird je zwei Tage Zusatzurlaubsanspruch nach Satz 1 
Buchstabe a) ein zusätzlicher Tag Zusatzurlaub gewährt.“

2.       § 17 Abs. 7 wird wie folgt gefasst: 
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„1Zusatzurlaub nach dieser Anlage und sonstigen Bestimmungen mit Ausnahme von § 208 SGB IX wird nur 
bis zu insgesamt 

- sieben Arbeitstagen im Kalenderjahr 2019, 
- acht Arbeitstagen im Kalenderjahr 2020,
- neun Arbeitstagen im Kalenderjahr 2021 und
- zehn Arbeitstagen ab dem Kalenderjahr 2022

gewährt. 2Erholungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) mit Ausnahme von § 208 SGB IX dürfen

- im Kalenderjahr 2019 zusammen 37 Arbeitstage, 
- im Kalenderjahr 2020 zusammen 38 Arbeitstage, 
- im Kalenderjahr 2021 zusammen 39 Arbeitstage und  
- ab dem Kalenderjahr 2022 zusammen 40 Arbeitstage 

nicht überschreiten.“

IV.     Der Beschluss tritt zum 14. Juni 2018 in Kraft.

B.      Überarbeitung der Anlage 20 zu den AVR - Inklusionsbetriebe

I.    In der Bezeichnung der Anlage 20 zu den AVR wird das Wort „Integrationsprojekte“ durch das Wort
          „Inklusionsbetriebe“ ersetzt. 

II.      In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird „§§ 132ff“ durch die „§§ 215ff“ und das Wort „Integrationsprojekt“ durch das Wort
         „Inklusionsbetrieb“ ersetzt.

III.    In § 1 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Integrationsprojekte“ durch das Wort „Inklusionsbetriebe“ ersetzt und die
      in Klammer stehenden Worte Integrationsunternehmen, Integrationsbetrieb, Integrationsabteilung werden ge-
        strichen. 

IV.   In § 1 Absatz 1 Satz 2 wird „§ 71 Abs. 3“ durch „§ 154 Abs. 2“ ersetzt. 

V.    In § 3 Satz 2 wird das Wort „Integrationsprojektes“ durch das Wort „Inklusionsbetriebes“ ersetzt. 

VI.  § 4 wird gestrichen. 

VII.  § 5 wird zum neuen § 4. 

VIII. Die Änderungen treten zum 1. November 2018 in Kraft. 
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C.     Änderungen in Abschnitt X (a) der Anlage 1 zu den AVR – in Euro geführte Konten

I.       Abschnitt X (a) S. 2 der Anlage 1 zu den AVR wird wie folgt gefasst:

„2Die Bezüge sollen auf ein von dem Mitarbeiter eingerichtetes in Euro (EUR) geführtes Konto gezahlt wer-
den.“

II.      Die Änderung tritt zum 1. November 2018 in Kraft.

D.      Neufassung des § 18 AT AVR – 
          Beendigung des Dienstverhältnisses wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

I.       § 18 des Allgemeinen Teils der AVR wird wie folgt neu gefasst:

          „§ 18 Beendigung des Dienstverhältnisses wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
 

(1)  1Das Dienstverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid eines Trägers der gesetzlichen 
Rentenversicherung (Rentenbescheid) zugestellt wird, wonach der Mitarbeiter voll oder teilweise erwerbs-
gemindert ist. 2Der Mitarbeiter hat den Dienstgeber von dem Antrag auf eine Rente wegen Erwerbsmin-
derung und der Zustellung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die Rente erst 
nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Dienstverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn 
vorangehenden Tages. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Dienstverhältnisses eine nach § 92 SGB 
IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Dienstverhältnis mit Ablauf 
des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Dienstverhältnis endet 
nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversicherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In 
diesem Fall ruht das Dienstverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit gewährt wird; beginnt 
die Rente rückwirkend, ruht das Dienstverhältnis ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der 
Zustellung des Rentenbescheids folgt. 7Der Dienstgeber teilt dem Mitarbeiter schriftlich mit, ob und zu 
welchem Zeitpunkt das Dienstverhältnis endet oder ruht. 8Bei einer Beendigung des Dienstverhältnisses 
hat die schriftliche Mitteilung mindestens zwei Wochen vor dem Beendigungszeitpunkt zu erfolgen.

(2)  Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Dienstverhältnis nicht, wenn der Mitarbei-
ter nach seinem vom Rentenversicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen 
oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden könnte, soweit dringen-
de dienstliche bzw. betriebliche Gründe nicht entgegenstehen, und der Mitarbeiter innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Mitteilung des Dienstgebers nach Absatz 1 Satz 7 seine Weiterbeschäftigung 
schriftlich beantragt.

(3)  Die Absätze 1 und 2 finden entsprechende Anwendung, wenn eine Erwerbsminderung oder eine Berufsun-
fähigkeit durch Bescheid einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrich-
tung einer Berufsgruppe festgestellt wird, deren Mitgliedschaft bei einem angenommenen Vorliegen der 
persönlichen Voraussetzungen die Voraussetzungen der Befreiung von der Versicherungspflicht nach §§ 6 
Abs. 1 Nr. 1 und 231 SGB VI erfüllen würde oder eine solche Befreiung erfolgt ist.“
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II.       Die Änderung tritt zum 1. November 2018 in Kraft.

E.       Anlage 8 zu den AVR 
          Aussetzen der Versicherungspflicht nach der Versorgungsordnung B

Nachdem nach einem aufsichtsrechtlichen Verbot von Neuversicherungen gegenüber der Kölner Pensionskas-
se VVaG in der KW 39/2018 auch die in der Sitzung der Bundeskommission am 14.Juni 2018 in § 8a der VersO 
B der Anlage 8 beschlossene Pflichtversicherung bei diesem Versicherungsträger nicht mehr möglich ist, fasst 
die Bundeskommission folgenden Beschluss:

I.        Beschränkung der Anwendung der Versorgungsordnung B

Die Bundeskommission stellt fest, dass die in der VersO B als Versicherungsträger der Zusatzrentenversiche-
rung genannten Pensionskassen Pensionskasse der Caritas VVaG und Kölner Pensionskasse VVaG zur Zeit 
gehindert sind, Zusatzversicherungen für die Mitarbeiter abzuschließen. Die Versicherungspflicht zur Zusatz-
versorgung nach der VersO B wird deshalb zeitweilig für neu zu begründende Zusatzrentenversicherungen 
ausgesetzt. Bis auf weiteres gilt die Versicherungspflicht nach VersO B nur für am 19. September 2018 schon 
bestehende Dienstverhältnisse und nur dann, wenn das Pflichtversicherungsverhältnis mit der Pensionskasse 
der Caritas VVaG oder der Kölner Pensionskasse VVaG bis zu diesem Termin bereits begründet wurde. 

II.      Änderung der Anlage 8 zu den AVR

VersO B der Anlage 8 zu den AVR wird um folgenden § 10 ergänzt:

„§ 10 Übergangsregelung

(1)  Abweichend von § 1 besteht eine Versicherungspflicht nur, wenn das Dienst- und Ausbildungsverhältnis 
des Mitarbeiters bzw. des gemäß Buchstabe A, B und E der Anlage 7 zu den AVR zu seiner Ausbildung 
Beschäftigten vor dem 20. September 2018 begonnen wurde und die Zusatzrentenversicherung des betref-
fenden Mitarbeiters bei der Pensionskasse der Caritas VVaG (§ 2) oder der Kölner Pensionskasse VVaG 

       (§ 8a) vor dem 20. September 2018 wirksam abgeschlossen war.

(2) 1Ab dem 1. Januar 2019 besteht für die Mitarbeiter und Beschäftigten im Sinne des § 1, die nicht un-
ter Absatz 1 fallen, eine Versicherungspflicht ab dem Zeitpunkt, an dem die Pensionskasse der Caritas 
VVaG oder die Kölner Pensionskasse VVaG keinen rechtlichen Beschränkungen zur Begründung von 
Versicherungsverhältnissen mehr unterliegen oder eine Änderung der VersO B dahingehend erfolgt, dass 
die Zusatzrentenversicherung auch bei einer anderen Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung oder 
einem Versicherungsunternehmen erfolgen kann. 2Der Beitrag kann für die Mitarbeiter und Beschäftigten, 
deren Versicherungspflicht wegen des Bestandes des Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zu dem nach 
Satz 1 bestimmten Zeitpunkt erstmalig entsteht, abweichend von § 4 Absatz 5 als Jahresbetrag erbracht 
und in der Gehaltsabrechnung des Abführungsmonats nachgewiesen werden. 3Soweit nach den Versiche-
rungsbedingungen möglich wird in diesem Fall die Zusatzrentenversicherung beginnend mit dem 1. Januar 
des Kalenderjahres des Zeitpunktes nach Satz 1, frühestens aber mit dem Beginn des Dienst- oder Ausbil-
dungsverhältnisses, abgeschlossen.
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(3)  Mitarbeiter und Beschäftigte im Sinne des § 1, die nicht unter Absatz 1 fallen, erhalten mit den Bezügen 
für den Monat Dezember 2018 eine einmalige Zuwendung in Höhe der Beiträge, die von dem Dienstgeber 
nach § 4 oder § 9 Abs. 2 bei Bestehen einer Versicherungspflicht und dem Abschluss einer Zusatzrenten-
versicherung im Kalenderjahr 2018 hätten erbracht werden müssen.“

III.     Der Beschluss tritt zum 19. September 2018 in Kraft. 

Münster, den 11. Oktober 2018

Heinz-Josef Kessmann
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 

Vorstehende Beschlüsse der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes vom 11.10.2018 setze ich für das Bistum Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 11.12.2018

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

A. Tarifrunde 2018 – Korrekturen und Beschluss zum Zusatzurlaub
Der Beschluss beinhaltet Korrekturen des Beschlusses der Bundeskommission vom 14. Juni 2018 sowie eine neue 
Regelung des Zusatzurlaubes in Anlage 31 zu den AVR.  

B. Überarbeitung der Anlage 20 zu den AVR - Inklusionsbetriebe
Durch die Änderung der in Anlage 20 in Bezug genommenen Gesetze ist eine Anpassung der Anlage 20 AVR not-
wendig geworden. Die in Anlage 20 zu den AVR geregelte Integrationsprojekte heißen jetzt im SGB IX Inklusions-
betriebe und sind in §§ 215 ff. SGB IX n.F. geregelt und nicht mehr in §§ 132ff. 
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C. Änderungen in Abschnitt X (a) der Anlage 1 zu den AVR – in Euro geführte Konten
Nach der bisherigen Regelung in Abschnitt X (a) Anlage 1 zu den AVR sollen Dienstbezüge ausschließlich auf in-
ländische Konten überwiesen werden. Die Neuregelung dient dazu, sich die Flexibilität des Eurozahlungsverkehres 
zu Nutze zu machen. Die neue Formulierung erweitert die Regelung um ausländische Konten, die in Euro (EUR) 
geführt werden. 

D. Neufassung des § 18 AT AVR – 
Beendigung des Dienstverhältnisses wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Nach § 18 AT in der bisherigen Fassung endete das Dienstverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem dem Mitarbeiter 
ein Bescheid über eine Erwerbsminderung, genauer gesagt deren Feststellung, zugestellt wird. Bei einer nur teilwei-
sen Erwerbsminderung endet das Dienstverhältnis nicht, wenn der Mitarbeiter innerhalb von zwei Wochen schrift-
lich seine Weiterbeschäftigung verlangt. Bei einer befristeten Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ruht das 
Dienstverhältnis bis zum Ablauf des Bewilligungszeitraums. 

Ziel der Neufassung ist es, die Rechtsprechung zum inhaltlich vergleichbaren § 33 TVöD und die dazu ergangene 
Rechtsprechung des Sechsten und des Siebten Senates des BAG zu berücksichtigen.

E. Anlage 8 zu den AVR – 
Aussetzen der Versicherungspflicht nach der Versorgungsordnung B

Weil die Kölner Pensionskasse VVaG auf Anordnung der Aufsichtsbehörde ab sofort keine neuen Mitarbeiter mehr 
versichern darf, läuft die mit dem Beschluss vom 14. Juni 2018 gewollte Wirkung einer Ausweichlösung nach der 
entsprechenden vorherigen Anordnung gegenüber der Pensionskasse der Caritas VVaG ins Leere. Die Versicherungs-
pflicht wird mit dem neuen § 10 ausgesetzt. Dies betrifft nur solche Mitarbeiter, die bis zum Aufnahmestopp noch 
nicht bei Kölner Pensionskasse VVaG oder der Pensionskasse der Caritas VVaG pflichtversichert waren. Dies sind 
neue Beschäftigungsverhältnisse beginnend mit dem 20. September 2018 oder solche, deren Zusatzrentenversiche-
rung trotz bestehenden Dienstverhältnisses noch nicht wirksam abgeschlossen war und noch vom Aufnahmestopp 
betroffen ist.

Soweit die Versicherungspflicht nach der Übergangsregelung nicht besteht, also für ab dem 20. September 2018 neue 
Beschäftigungsverhältnisse oder nicht zuvor begründete Zusatzrentenversicherungen, erfolgt eine Auszahlung der 
im Jahr 2018 nicht erbrachten dienstgeberfinanzierten Beiträge als einmalige Zuwendung mit den Dezemberbezügen 
2018.

Regelungskompetenz

Die Beschlüsse betreffen Rechtsnormen über den Inhalt des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 S. 1 AK-O. Es han-
delt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Vergütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit 
und des Umfangs des Erholungsurlaubs i. S. d. § 13 Abs. 3 Satz 1 AK-O. Damit besteht die Kompetenz der Bundes-
kommission nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-O zur Regelung.
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Beschlüsse der Bundeskommission 4/2018
am 6. Dezember 2018 in Fulda

A.  Änderungen im Allgemeinen Teil der AVR – 
 Beendigung des Dienstverhältnisses 

I.  § 18 Absatz 1 Satz 4 AT zu den AVR wird wie folgt 
korrigiert:

 „In § 18 Absatz 1 Satz 4 Allgemeiner Teil der AVR 
wird die Paragraphenangabe „§ 92 SGB IX“ ersetzt 
durch die Paragraphenangabe „§ 175 SGB IX“.“

II.  § 19 Absatz 4 AT zu den AVR wird wie folgt neu 
gefasst: 

 „1Erfolgt während des laufenden Dienstverhält-
nisses für den Mitarbeiter anstatt der Versicherung 
bei der gesetzlichen Rentenversicherung die Versi-
cherung bei einer öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung einer 
Berufsgruppe, deren Mitgliedschaft bei einem ange-
nommenen Vorliegen der persönlichen Vorausset-
zungen die Voraussetzungen der Befreiung von der 
Versicherungspflicht nach §§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 231 
SGB VI erfüllen würde oder für die eine solche Be-
freiung erfolgt ist, finden Absatz 3 und Absatz 5 mit 
der Maßgabe Anwendung, dass an die Stelle der Re-
gelaltersgrenze diejenige Altersgrenze tritt, mit der 
der Mitarbeiter nach der Satzung oder den sonstigen 
Versicherungsbestimmungen dieser Versorgungsein-
richtung ein nicht vorgezogenes Altersruhegeld (Al-
tersrente) beanspruchen kann. 2Der Mitarbeiter ist 
verpflichtet, dem Dienstgeber die diese Bestimmung 
enthaltende jeweils gültige Satzung oder sonstige 
Versicherungsbestimmung in der jeweils geltenden 
Fassung in Textform zur Verfügung zu stellen. 3Be-
steht für den Mitarbeiter gleichzeitig eine Versiche-
rung bei der gesetzlichen Rentenversicherung z.B. 
aus einer Vorbeschäftigung, verbleibt es bei der Re-
gelaltersgrenze, sofern der Mitarbeiter dies innerhalb 

der letzten drei Jahre vor deren Erreichen in Text-
form unter Nachweis der Versicherung beantragt hat. 
4Ist der Mitarbeiter während des laufenden Dienst-
verhältnisses zwar in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit laufenden Beiträgen versichert und es 
besteht gleichzeitig eine Anwartschaft bei einer in 
Satz 1 genannten Versorgungseinrichtung, so gilt die 
in Satz 1 genannte Altersgrenze dieser Versorgungs-
einrichtung, sofern der Mitarbeiter dies innerhalb der 
letzten drei Jahre vor Erreichen der Regelaltersgren-
ze in Textform unter Nachweis der Anwartschaft be-
antragt hat. 5Der Dienstgeber bestätigt in Textform 
Anträge nach den Sätzen 3 und 4. 6Liegt in den Fällen 
des Satzes 1 oder des Satzes 4 die in Satz 1 genannte 
Altersgrenze der Versorgungseinrichtung höher als 
die Regelaltersgrenze, so gilt bei Anwendung dieser 
höheren Altersgrenze der Beendigungszeitpunkt als 
auf die höhere Altersgrenze hinausgeschoben i.S.d. 

 § 41 Satz 3 SGB VI.“

III.  Die Änderungen treten zum 1. Januar 2019 in Kraft.

B.  Änderungen in der Anlage 7 zu den AVR – Ver-
längerung der Regelung zum Dualen Studium

I.  In § 11 Satz 1 der Anlage 7 E zu den AVR wird das 
Datum „31.12.2018“ durch das Datum „31.12.2021“ 
ersetzt.

II.  Die Änderung tritt zum 6. Dezember 2018 in Kraft.

Fulda, den 6. Dezember 2018

Heinz-Josef Kessmann
Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 
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Vorstehende Beschlüsse der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritasver-
bandes vom 06.12.2018 setze ich für das Bistum Hildes-
heim in Kraft.

Hildesheim, den 29.01.2019

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

A. Änderungen in AT AVR – Beendigung des 
 Dienstverhältnisses

1.  Korrektur in § 18 Abs. 1 Satz 4 AT

In der Neufassung des § 18 AT wurde noch eine alte und 
mit dem 1. Januar 2018 ersetzte Paragraphenangabe für 
den erweiterten Beendigungsschutz verwendet. Dieser 
ist heute nicht mehr in § 92 SGB IX, sondern in § 175 
SGB IX geregelt. Die Angabe war zu korrigieren.

2.  Neufassung der Regelung zu berufsständischen 
Versicherungen in § 19 Abs. 4 AT

Insbesondere im Bereich der Beschäftigung von Ärzten 
erfolgt die Rentenversicherung bei häufig öffentlich-
rechtlich organisierten berufsständischen Versorgungs-
werken. Bei diesen Versorgungswerken ist die Alters-
grenze, zu der ein Altersruhegeld regelmäßig bezogen 
werden kann, zwar regelmäßig auch bei 67. Allerdings 
sind die jahrgangsbezogenen Anhebungsregelungen von 
früher 65 Jahren auf die 67 Jahre sehr unterschiedlich 
und häufig auch anders als die in§ 235 SGB VI vorgese-
hene jahrgangsweise Anhebung.

Damit können in berufsständischen Versorgungseinrich-
tungen Fälle auftreten, bei denen das Altersruhegeld vor 
der gesetzlichen Regelaltersgrenze bezogen werden kann 
sowie solche, bei denen dies erst später oder nur vorgezo-
gen erfolgen kann. 

Dem wurde für spezielle Fälle, nämlich der ärztlichen 
Versorgungswerke in Baden-Württemberg und Sachsen, 
im bisherigen Absatz 4 bereits Rechnung getragen. Der 
Grundgedanke wird nunmehr durch die Änderung allge-
mein gefasst.

B. Änderungen in der Anlage 7 zu den AVR – 
 Verlängerung der Regelung zum Dualen Studium

Die Regelung zu dualen Studiengängen wurde erst-
mals 2012 eingeführt. Sie war zunächst auf drei Jahre 
(1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2015) befristet und 
wurde bereits 2015 um weitere drei Jahre verlängert. 
Aufgrund der zunehmenden Praxisrelevanz dieser Aus-
bildungsform wird die Regelung abermals um weitere 
drei Jahre verlängert.

Regelungskompetenz

Die Beschlüsse betreffen Rechtsnormen über den Inhalt 
des Dienstverhältnisses nach § 1 Abs. 4 S. 1 AK-O. Es 
handelt sich nicht um eine Festlegung der Höhe der Ver-
gütungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Ar-
beitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs i. S. d. 
§ 13 Abs. 3 Satz 1 AK-O. Damit besteht die Kompetenz 
der Bundeskommission nach § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-O 
zur Regelung.

Beschluss
der Regionalkommission Nord am
27. November 2018 in Osnabrück

Die Regionalkommission Nord beschließt:

I.  Übernahme des Beschlusses zum Zusatzurlaub Anla-
ge 31 zu den AVR
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 Der Beschluss der Bundeskommission der Arbeits-
rechtlichen Kommission v o m  11. Oktober 2018 
„Tarifrunde 2018 „Korrekturen und Beschluss zum 
Zusatzurlaub“  wird hinsichtlich aller dort beschlos-
senen mittleren Werte zum Zusatzurlaub (inklusive 
der Urlaubshöchstgrenzen) nach § 17 der Anlage 31 
zu den AVR mit der Maßgabe übernommen, dass 
alle dort beschlossenen mittleren Werte zu denselben 
Zeitpunkten, beginnend ab dem 1. Januar 2019 als 
neue Werte für den Bereich der Regionalkommission 
Nord festgesetzt werden. 

II.  Inkrafttreten
 Dieser Beschluss tritt zum 1. Dezember 2018 in Kraft.

Osnabrück, den 27. November 2018

Werner Negwer
Stellv. Vorsitzender der Regionalkommission Nord

Vorstehenden Beschluss der Regionalkommission Nord 
des Deutschen Caritasverbandes vom 27.11.2018 setze ich 
für das Bistum Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 17.01.2019

L.S.

† Dr. Heiner Wilmer SCJ
Bischof von Hildesheim

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt

Der Beschluss beinhaltet Erhöhungen des Zusatzurlaubs- 
für Wechselschichtarbeit und der Urlaubshöchstgrenzen 
für die Anlage 31 zu den AVR im Rahmen der aktuellen 
Tarifrunde. 

Bischöfliches Generalvikariat

Durchführungsverordnung
zum Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz 

(KDG-DVO)

in der Fassung des einstimmigen Beschlusses der Voll-
versammlung desVerbandes der Diözesen Deutschlands 
vom 19. November 2018

Aufgrund des § 56 des Gesetzes über den Kirchlichen 
Datenschutz (KDG) vom 01.04.2018, veröffentlicht 
im Kirchlichen Anzeiger des Bistums Hildesheim vom 
23.04.2018 (KA Nr. 4, S. 98 ff), wird die folgende Durch-
führungsverordnung zum KDG (KDG-DVO) erlassen:

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1
Verarbeitungstätigkeiten
§ 1 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Kapitel 2
Datengeheimnis
§ 2 Belehrung und Verpflichtung auf das Datengeheimnis
§ 3 Inhalt der Verpflichtungserklärung

Kapitel 3
Technische und organisatorische Maßnahmen

Abschnitt 1
Grundsätze und Maßnahmen
§ 4 Begriffsbestimmungen (IT-Systeme, Lesbarkeit)
§ 5 Grundsätze der Verarbeitung
§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen
§ 7 Überprüfung
§ 8 Verarbeitung von Meldedaten in kirchlichen
      Rechenzentren
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Abschnitt 2
Schutzbedarf und Risikoanalyse
§   9 Einordnung in Datenschutzklassen
§ 10 Schutzniveau
§ 11 Datenschutzklasse I und Schutzniveau I
§ 12 Datenschutzklasse II und Schutzniveau II
§ 13 Datenschutzklasse III und Schutzniveau III
§ 14 Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem
        Beicht- oder Seelsorgegeheimnis unterliegen

Kapitel 4
Maßnahmen des Verantwortlichen und des 
Mitarbeiters
§ 15 Maßnahmen des Verantwortlichen
§ 16 Maßnahmen des Verantwortlichen zur Daten-
        sicherung
§ 17 Maßnahmen des Mitarbeiters

Kapitel 5
Besondere Gefahrenlagen
§ 18 Autorisierte Programme
§ 19 Nutzung dienstlicher IT-Systeme zu auch privaten
         Zwecken
§ 20  Nutzung privater IT-Systeme zu dienstlichen
         Zwecken
§ 21 Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung
§ 22 Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen, 
        Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung
§ 23 Passwortlisten der Systemverwaltung
§ 24 Übermittlung personenbezogener Daten per Fax
§ 25 Sonstige Formen der Übermittlung personenbe-
        zogener Daten
§ 26 Kopier-/Scangeräte

Kapitel 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 27 Übergangsbestimmungen
§ 28 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Überprüfung

Kapitel 1
Verarbeitungstätigkeiten

§ 1
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

(1)  Das vom Verantwortlichen gemäß § 31 Absatz 1 
bis Absatz 3 KDG zu führende Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten ist dem betrieblichen Da-
tenschutzbeauftragten, sofern ein solcher benannt 
wurde, vor Beginn der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten und auf entsprechende Anfrage der 
Datenschutzaufsicht auch dieser unverzüglich zur 
Verfügung zu stellen. 

(2)  Für bereits zum Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Durchführungsverordnung erfolgende Verar-
beitungstätigkeiten, für die noch kein Verzeichnis 
von Verarbeitungstätigkeiten erstellt wurde, gilt die 
Übergangsfrist des § 57 Absatz 4 KDG.

(3)  Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Mus-
ter für ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
gemäß § 31 KDG zur Verfügung stellt, bildet dieses 
grundsätzlich den Mindeststandard. 

(4)  Nach den Vorschriften der Anordnung über den 
kirchlichen Datenschutz (KDO) bereits erstellte Ver-
fahrensverzeichnisse sind in entsprechender Anwen-
dung des § 57 Absatz 4 KDG den Vorgaben des § 31 
KDG entsprechend bis zum 30.06.2019 anzupassen. 
Absatz 3 gilt entsprechend.

(5)  Das Verzeichnis ist bei jeder Veränderung eines Ver-
fahrens zu aktualisieren. Im Übrigen ist es in regel-
mäßigen Abständen von höchstens zwei Jahren einer 
Überprüfung durch den Verantwortlichen zu unter-
ziehen und bei Bedarf zu aktualisieren. Die Überprü-
fung ist in geeigneter Weise zu dokumentieren (Do-
kumentenhistorie).
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Kapitel 2
Datengeheimnis

§ 2
Belehrung und

Verpflichtung auf das Datengeheimnis

(1)  Zu den bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten tätigen Personen im Sinne des § 5 KDG gehören 
die in den Stellen gemäß § 3 Absatz 1 KDG Beschäf-
tigten im Sinne des § 4 Ziffer 24. KDG sowie die dort 
ehrenamtlichtätigen Personen (Mitarbeiter im Sinne 
dieser Durchführungsverordnung, im Folgenden: 
Mitarbeiter1).

(2)  Durch geeignete Maßnahmen sind die Mitarbeiter 
mit den Vorschriften des KDG sowie den anderen 
für ihre Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften 
vertraut zu machen. Dies geschieht im Wesentlichen 
durch Hinweis auf die für den Aufgabenbereich der 
Person wesentlichen Grundsätze und Erfordernisse 
und im Übrigen durch Bekanntgabe der entsprechen-
den Regelungstexte in der jeweils gültigen Fassung. 
Das KDG und diese Durchführungsverordnung so-
wie die sonstigen Datenschutzvorschriften werden 
zur Einsichtnahme und etwaigen Ausleihe bereitge-
halten oder elektronisch zur Verfügung gestellt; dies 
ist den Mitarbeitern in geeigneter Weise mitzuteilen.

(3)  Ferner sind die Mitarbeiter zu belehren über

 a)  die Verpflichtung zur Beachtung der in Absatz 2 
genannten Vorschriften bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten,

 b)  mögliche rechtliche Folgen eines Verstoßes ge-
gen das KDG und andere für ihre Tätigkeit gel-
tende Datenschutzvorschriften,

 c)  das Fortbestehen des Datengeheimnisses nach 
Beendigung der Tätigkeit bei der Datenverarbei-
tung.

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich 
in geschlechtsspezifischen Personenbezeichnungen differenziert. 
Die gewählte männliche Form schließt eine adäquate weibliche 
Form gleichberechtigt mit ein.

(4)  Bei einer wesentlichen Änderung des KDG oder 
anderer für die Tätigkeit der Mitarbeiter geltender 
Datenschutzvorschriften sowie bei Aufnahme einer 
neuen Tätigkeit durch den Mitarbeiter hat insoweit 
eine erneute Belehrung zu erfolgen.

(5)  Die Mitarbeiter haben in nachweisbar dokumentier-
ter Form eine Verpflichtungserklärung gemäß § 3 
abzugeben. Diese Verpflichtungserklärung wird zu 
der Personalakte bzw. den Unterlagen des jeweiligen 
Mitarbeiters genommen. Dieser erhält eine Ausferti-
gung der Erklärung.

(6)  Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis erfolgt 
durch den Verantwortlichen oder einen von ihm Be-
auftragten.

§ 3
Inhalt der Verpflichtungserklärung

(1)  Die gemäß § 2 Absatz 5 nachweisbar zu dokumen-
tierende Verpflichtungserklärung des Mitarbeiters 
gemäß § 5 Satz 2 KDG hat zum Inhalt

 a)  Angaben zur Identifizierung des Mitarbeiters 
(Vorname, Zuname, Beschäftigungsdienststelle, 
Personalnummer sowie, sofern Personalnummer 
nicht vorhanden, Geburtsdatum und Anschrift), 

 b)  die Bestätigung, dass der Mitarbeiter auf die für 
die Ausübung seiner Tätigkeit spezifisch gelten-
den Bestimmungen und im Übrigen auf die all-
gemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen in 
den jeweils geltenden Fassungen sowie auf die 
Möglichkeit der Einsichtnahme und Ausleihe 
dieser Texte hingewiesen wurde,

 c)  die Verpflichtung des Mitarbeiters, das KDG und 
andere für seine Tätigkeit geltende Datenschutz-
vorschriften in den jeweils geltenden Fassungen 
sorgfältig einzuhalten,
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 d)  die Bestätigung, dass der Mitarbeiter über 
rechtliche Folgen eines Verstoßes gegen das 
KDG sowie gegen sonstige für die Ausübung sei-
ner Tätigkeit spezifisch geltende Bestimmungen 
belehrt wurde.

(2)  Die Verpflichtungserklärung ist von dem Mitarbeiter 
unter Angabe des Ortes und des Datums der Unter-
schriftsleistung zu unterzeichnen oder auf eine ande-
re dem Verfahren angemessene Weise zu signieren. 

(3)  Sofern die zuständige Datenschutzaufsicht ein Mus-
ter einer Verpflichtungserklärung zur Verfügung 
stellt, bildet dieses den Mindeststandard. Bisherige 
Verpflichtungserklärungen nach § 4 KDO bleiben 
wirksam.

Kapitel 3
Technische und organisatorische Maßnahmen

Abschnitt 1
Grundsätze und Maßnahmen

§ 4
Begriffsbestimmungen

(IT-Systeme, Lesbarkeit)

(1)  IT-Systeme im Sinne dieser Durchführungsver-
ordnung sind alle elektronischen Geräte und Soft-
warelösungen, mit denen personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Elektronische Geräte können als 
Einzelgerät oder in Verbindung mit anderen IT-Sys-
temen (Netzwerken) bzw. anderen Systemen als Da-
tenverarbeitungsanlage installiert sein. Softwarelö-
sungen sind Programme, die auf elektronischen 
Geräten eingerichtet oder über Netzwerke abrufbar 
sind.

(2)  Unter den Begriff „IT-Systeme“ fallen insbesonde-
re auch mobile Geräte und Datenträger (z.B. Note-
books, Smartphones, Tabletcomputer, Mobiltele-
fone, externe Speicher); ferner Drucker, Faxgeräte, 

IP-Telefone, Scanner und Multifunktionsgeräte, die 
Scanner-, Drucker-, Kopierer- und/oder Faxfunktio-
nalität beinhalten.

(3)  Unter Lesbarkeit im Sinne dieser Durchführungsver-
ordnung ist die Möglichkeit zur vollständigen oder 
teilweisen Wiedergabe des Informationsgehalts von 
personenbezogenen Daten zu verstehen.

§ 5
Grundsätze der Verarbeitung

(1)  Der Verantwortliche hat sicher zu stellen, dass bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch in-
nerbetriebliche Organisation und mittels technischer 
und organisatorischer Maßnahmen die Einhaltung 
des Datenschutzes gewährleistet wird.

(2)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf IT-
Systemen darf erst erfolgen, wenn der Verantwortli-
che und der Auftragsverarbeiter die nach dem KDG 
und dieser Durchführungsverordnung erforderlichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz dieser Daten getroffen haben.

§ 6
Technische und organisatorische Maßnahmen

(1)  Je nach der Art der zu schützenden personenbezo-
genen Daten sind unter Berücksichtigung von §§ 26 
und 27 KDG angemessene technische und organisa-
torische Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind,

 a)  zu verhindern, dass unberechtigt Rückschlüsse 
auf eine bestimmte Person gezogen werden kön-
nen (z.B. durch Pseudonymisierung oder Anony-
misierung personenbezogener Daten),

 b)  einen wirksamen Schutz gegen eine unberech-
tigte Verarbeitung personenbezogener Daten ins-
besondere während ihres Übertragungsvorgangs 
herzustellen (z. B. durch Verschlüsselung mit ge-
eigneten Verschlüsselungsverfahren),
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 c)  die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit 
und Belastbarkeit der Systeme und Dienste zum 
Schutz vor unberechtigter Verarbeitung auf Dau-
er zu gewährleisten und dadurch Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten in ange-
messenem Umfang vorzubeugen,

 d) im Fall eines physischen oder technischen Zwi-
schenfalls die Verfügbarkeit der personenbezoge-
nen Daten und den Zugang zu ihnen rasch wie-
derherzustellen (Wiederherstellung).

(2)  Im Einzelnen sind für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten in elektronischer Form insbesondere 
folgende Maßnahmen zu treffen:

 a)  Unbefugten ist der Zutritt zu IT-Systemen, mit 
denen personenbezogene Daten verarbeitet wer-
den, zu verwehren (Zutrittskontrolle).

 b)  Es ist zu verhindern, dass IT-Systeme von Unbe-
fugten genutzt werden können (Zugangskontrol-
le).

 c)  Die zur Benutzung eines IT-Systems Berechtig-
ten dürfen ausschließlich auf die ihrer Zustän-
digkeit unterliegenden personenbezogenen Da-
ten zugreifen können; personenbezogene Daten 
dürfen nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert 
oder entfernt werden (Zugriffskontrolle).

 d)  Personenbezogene Daten sind auch während ih-
rer elektronischen Übertragung oder während 
ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Da-
tenträgern gegen unbefugtes Auslesen, Kopieren, 
Verändern oder Entfernen durch geeignete Maß-
nahmen zu schützen.

 f)  Es muss überprüft und festgestellt werden kön-
nen, an welche Stellen eine Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durch Einrichtungen zur 
Datenübertragung erfolgt (Weitergabekontrolle). 
Werden personenbezogene Daten außerhalb der 
vorgesehenen Datenübertragung weitergegeben, 
ist dies zu protokollieren.

 f)  Es ist grundsätzlich sicher zu stellen, dass nach-
träglich überprüft und festgestellt werden kann, 
ob und von wem personenbezogene Daten in 
IT-Systemen verarbeitet worden sind (Eingabe-
kontrolle). Die Eingabekontrolle umfasst unbe-
schadet der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 
mindestens einen Zeitraum von sechs Monaten.

 g)  Personenbezogene Daten, die im Auftrag ver-
arbeitet werden, dürfen nur entsprechend den 
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden 
(Auftragskontrolle).

 h)  Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene 
Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust 
geschützt sind (Verfügbarkeitskontrolle).

 i)  Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedli-
chen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbei-
tet werden (Trennungsgebot).

 j)  Im Netzwerk- und im Einzelplatzbetrieb ist eine 
abgestufte Rechteverwaltung erforderlich. An-
wender- und Administrationsrechte sind zu tren-
nen. 

(3)  Absatz 2 gilt entsprechend für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten in nicht automatisierter Form 
sowie für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
außerhalb der dienstlichen Räumlichkeiten, insbe-
sondere bei Telearbeit. 

§ 7
Überprüfung

(1)  Zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung 
sind die getroffenen technischen und organisato-
rischen Maßnahmen durch den Verantwortlichen 
regelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von je-
weils zwei Jahren, auf ihre Wirksamkeit zu überprü-
fen. Zu diesem Zweck ist ein für die jeweilige kirch-
liche Stelle geeignetes und angemessenes Verfahren 
zu entwickeln, welches eine verlässliche Bewertung 
des Ist-Zustandes und eine zweckmäßige Anpassung 
an den aktuellen Stand der Technik erlaubt. 
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(2)  Insbesondere die Vorlage eines anerkannten Zertifi-
kats gemäß § 26 Absatz 4 KDG durch den Verant-
wortlichen ist als Nachweis zulässig. 

(3)  Die Überprüfung nach Absatz 1 ist zu dokumentie-
ren.

(4)  Für den Fall der Auftragsverarbeitung gilt § 15 Ab-
satz 5.

§ 8
Verarbeitung von Meldedaten in 

kirchlichen Rechenzentren

(1)  Werden personenbezogene Daten aus den Meldere-
gistern der kommunalen Meldebehörden in kirchli-
chen Rechenzentren verarbeitet, so orientieren sich 
die von diesen zu treffenden Schutzmaßnahmen an 
den jeweils geltenden BSI-IT-Grundschutzkatalogen 
oder vergleichbaren Veröffentlichungen des Bun-
desamtes für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI). Abweichend von Satz 1 kann auch eine Ori-
entierung an anderen Regelungen erfolgen, die einen 
vergleichbaren Schutzstandard gewährleisten (insbe-
sondere ISO 27001 auf Basis IT-Grundschutz).

(2)  Rechenzentren im Sinne dieser Vorschrift sind die 
für den Betrieb von größeren, zentral in mehreren 
Dienststellen eingesetzten Informations- und Kom-
munikationssystemen erforderlichen Einrichtungen.

Abschnitt 2
Schutzbedarf und Risikoanalyse

§ 9
Einordnung in Datenschutzklassen

(1)  Der Schutzbedarf personenbezogener Daten ist vom 
Verantwortlichen anhand einer Risikoanalyse festzu-
stellen. 

(2)  Für eine Analyse der möglichen Risiken für die Rech-
te und Freiheiten natürlicher Personen, die mit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden 

sind, sind objektive Kriterien zu entwickeln und an-
zuwenden. Hierzu zählen insbesondere die Eintritts-
wahrscheinlichkeit und die Schwere eines Schadens 
für die betroffene Person. Zu berücksichtigen sind 
auch Risiken, die durch – auch unbeabsichtigte oder 
unrechtmäßige – Vernichtung, durch Verlust, Verän-
derung, unbefugte Offenlegung von oder unbefugten 
Zugang zu personenbezogenen Daten entstehen.

(3)  Unter Berücksichtigung der Art der zu verarbeiten-
den personenbezogenen Daten und des Ausmaßes 
der möglichen Gefährdung personenbezogener Da-
ten hat eine Einordnung in eine der in §§ 11 bis 13 
genannten drei Datenschutzklassen zu erfolgen. 

(4)  Bei der Einordnung personenbezogener Daten in ei-
ne Datenschutzklasse sind auch der Zusammenhang 
mit anderen gespeicherten Daten, der Zweck ihrer 
Verarbeitung und das anzunehmende Interesse an 
einer missbräuchlichen Verwendung der Daten zu 
berücksichtigen.

(5)  Die Einordnung erfolgt durch den Verantwortlichen; 
sie soll in der Regel bei Erstellung des Verzeichnis-
ses von Verarbeitungstätigkeiten vorgenommen wer-
den. Der betriebliche Datenschutzbeauftragte soll 
angehört werden.

(6)  In begründeten Einzelfällen kann der Verantwortli-
che eine abweichende Einordnung vornehmen. Die 
Gründe sind zu dokumentieren. Erfolgt eine Einord-
nung in eine niedrigere Datenschutzklasse, ist zuvor 
der betriebliche Datenschutzbeauftragte anzuhören.

(7)  Erfolgt keine Einordnung, gilt automatisch die Da-
tenschutzklasse III, sofern nicht die Voraussetzungen 
des § 14 vorliegen.

§ 10
Schutzniveau

(1)  Die Einordnung in eine der nachfolgend genannten 
Datenschutzklassen erfordert die Einhaltung des 
dieser Datenschutzklasse entsprechenden Schutzni-
veaus.
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(2)  Erfolgt die Verarbeitung durch einen Auftragsver-
arbeiter, ist der Verantwortliche verpflichtet, sich in 
geeigneter Weise, insbesondere durch persönliche 
Überprüfung oder Vorlage von Nachweisen, von 
dem Bestehen des der jeweiligen Datenschutzklasse 
entsprechenden Schutzniveaus zu überzeugen.

§ 11
Datenschutzklasse I und Schutzniveau I

(1)  Der Datenschutzklasse I unterfallen personenbe-
zogene Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung 
keine besonders schwerwiegende Beeinträchtigung 
des Betroffenen erwarten lässt. Hierzu gehören ins-
besondere Namens- und Adressangaben ohne Sperr-
vermerke sowie Berufs-, Branchen- oder Geschäfts-
bezeichnungen.

(2)  Zum Schutz der in die Datenschutzklasse I einzuord-
nenden Daten, ist ein Schutzniveau I zu definieren. 
Dieses setzt voraus, dass mindestens folgende Vor-
aussetzungen gegeben sind:

 a)  Das IT-System, auf dem die schützenswerten 
personenbezogenen Daten abgelegt sind, ist nicht 
frei zugänglich; es befindet sich z.B. in einem ab-
schließbaren Gebäude oder unter ständiger Auf-
sicht.

 b)  Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Ein-
gabe eines geeigneten benutzerdefinierten Kenn-
wortes oder unter Verwendung eines anderen, 
dem aktuellen Stand der Technik und dem jewei-
ligen Sicherheitsbedarf entsprechenden Authen-
tifizierungsverfahrens möglich.

 c)  Sicherungskopien der Datenbestände sind ver-
schlossen aufzubewahren.

 d)  Vor der Weitergabe eines IT-Systems, insbeson-
dere eines Datenträgers für einen anderen Ein-
satzzweck sind die auf ihm befindlichen Daten so 
zu löschen, dass ihre Lesbarkeit und ihre Wieder-
herstellung ausgeschlossen sind. 

 e)  Nicht öffentlich verfügbare Daten werden nur 
dann weitergegeben, wenn sie durch geeignete 
Schutzmaßnahmen geschützt sind. Die Art und 
Weise des Schutzes ist vor Ort zu definieren.

§ 12 Datenschutzklasse II und Schutzniveau II

(1)  Der Datenschutzklasse II unterfallen personenbe-
zogene Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung 
den Betroffenen in seiner gesellschaftlichen Stellung 
oder in seinen wirtschaftlichen Verhältnissen beein-
trächtigen kann. Hierzu gehören z.B. Daten über 
Mietverhältnisse, Geschäftsbeziehungen sowie Ge-
burts- und Jubiläumsdaten.

(2)  Zum Schutz der in die Datenschutzklasse II einzuord-
nenden Daten, ist ein Schutzniveau II zu definieren. 
Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzniveau I 
mindestens folgende Voraussetzungen gegeben sind:

 a)  Die Anmeldung am IT-System ist nur nach Eingabe 
eines geeigneten benutzerdefinierten Kennwor-
tes möglich, dessen Erneuerung in regelmäßigen 
Abständen möglichst systemseitig vorgesehen 
werden muss. Alternativ ist die Verwendung ei-
nes anderen, dem aktuellen Stand der Technik 
und dem jeweiligen Sicherheitsbedarf entspre-
chenden Authentifizierungsverfahrens möglich. 

 b)  Das Starten des IT-Systems darf nur mit dem da-
für bereit gestellten Betriebssystem erfolgen.

 c)  Sicherungskopien und Ausdrucke der Datenbe-
stände sind vor Fremdzugriff und vor der gleich-
zeitigen Vernichtung mit den Originaldaten zu 
schützen.

 d)  Die Daten der Schutzklasse II sind auf zen-
tralen Systemen in besonders gegen un-
befugten Zutritt gesicherten Räumen zu 
speichern, sofern keine begründeten Ausnahme-
fälle gegeben sind. Diese sind schriftlich dem  
betrieblichen Datenschutzbeauftragten zu mel-
den. Die jeweils beteiligten IT-Systeme sind dem 
aktuellen Stand der Technik und dem jeweiligen 
Sicherheitsbedarf entsprechend angemessen zu 
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schützen. Eine Speicherung auf anderen IT-Sys-
temen darf nur erfolgen, wenn diese mit einem 
geeigneten Zugriffsschutz ausgestattet sind.

 e)  Die Übermittlung personenbezogener Daten 
außerhalb eines geschlossenen und gesicherten 
Netzwerks (auch über automatisierte Schnittstel-
len) hat grundsätzlich verschlüsselt zu erfolgen. 
Das Verschlüsselungsverfahren ist dem aktuellen 
Stand der Technik und dem jeweiligen Sicherheits-
bedarf entsprechend angemessen auszuwählen. 

§ 13
Datenschutzklasse III und Schutzniveau III

(1)  Der Datenschutzklasse III unterfallen personenbezo-
gene Daten, deren missbräuchliche Verarbeitung die 
gesellschaftliche Stellung oder die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Betroffenen erheblich beeinträchti-
gen kann. Hierzu gehören insbesondere die besonde-
ren Kategorien personenbezogener Daten gemäß § 4 
Ziffer 2. KDG sowie Daten über strafbare Handlun-
gen, arbeitsrechtliche Rechtsverhältnisse, Diszipli-
narentscheidungen und Namens- und Adressangaben 
mit Sperrvermerken.

(2)  Zum Schutz der in die Datenschutzklasse III einzu-
ordnenden Daten, ist ein Schutzniveau III zu definie-
ren. Dieses setzt voraus, dass neben dem Schutzni-
veau II mindestens folgende Voraussetzungen gege-
ben sind:

 a)  Ist es aus dienstlichen Gründen zwingend erfor-
derlich, dass Daten der Datenschutzklasse III 
auf mobilen Geräten im Sinne des § 4 Absatz 2 
oder Datenträgern gespeichert werden, sind diese 
Daten nur verschlüsselt abzuspeichern. Das Ver-
schlüsselungsverfahren ist dem aktuellen Stand 
der Technik und dem jeweiligen Sicherheitsbe-
darf entsprechend angemessen auszuwählen.

 b)  Eine langfristige Lesbarkeit der zu speichernden 
Daten ist sicher zu stellen. So müssen z.B. bei 
verschlüsselten Daten die Sicherheit des Schlüs-
sels und die erforderliche Entschlüsselung auch 

in dem nach § 16 Absatz 1 zu erstellenden Daten-
sicherungskonzept berücksichtigt werden. 

§ 14
Umgang mit personenbezogenen Daten, die dem 

Beicht- oder Seelsorgegeheimnis unterliegen

(1)  Personenbezogene Daten, die dem Beicht- oder 
Seelsorgegeheimnis unterliegen, sind in besonders 
hohem Maße schutzbedürftig. Ihre Ausspähung 
oder Verlautbarung würde dem Vertrauen in die Ver-
schwiegenheit katholischer Dienststellen und Ein-
richtungen schweren Schaden zufügen. 

(2)  Das Beichtgeheimnis nach cc. 983 ff. CIC ist zu wah-
ren; personenbezogene Daten, die dem Beichtge-
heimnis unterliegen, dürfen nicht verarbeitet werden. 

(3)  Personenbezogene Daten, die, ohne Gegenstand ei-
nes Beichtgeheimnisses nach cc. 983 ff. CIC zu sein, 
dem Seelsorgegeheimnis unterliegen, dürfen nur ver-
arbeitet werden, wenn dem besonderen Schutzniveau 
angepasste, erforderlichenfalls über das Schutzni-
veau der Datenschutzklasse III hinausgehende tech-
nische und organisatorische Maßnahmen ergriffen 
werden.

(4)  Eine Maßnahme im Sinne des Absatz 3 kann, wenn 
die Verarbeitung auf IT-Systemen erfolgt, insbeson-
dere die Unterhaltung eines eigenen Servers bzw. 
einer eigenen Datenablage in einem Netzwerk ohne 
externe Datenverbindung sein. Auch die verschlüs-
selte Abspeicherung der personenbezogenen Daten 
auf einem externen Datenträger, der außerhalb der 
Dienstzeiten in einem abgeschlossenen Tresor gela-
gert wird, kann eine geeignete technische und orga-
nisatorische Maßnahme darstellen. 

(5)  Erfolgt die Seelsorge im Rahmen einer Online-
Beratung und ist insofern eine externe Anbindung 
unumgänglich, sind geeignete, erforderlichenfalls 
über das Schutzniveau der Datenschutzklasse III 
hinausgehende technische und organisatorische 
Maßnahmen zu treffen. 
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(6)  Die Absätze 3 bis 5 gelten auch für personenbezoge-
ne Daten, die in vergleichbarer Weise schutzbedürf-
tig sind.

Kapitel 4
Maßnahmen des Verantwortlichen 

und des Mitarbeiters

§ 15
Maßnahmen des Verantwortlichen

(1)  Verantwortlicher ist gemäß § 4 Nr. 9. KDG die natür-
liche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit an-
deren über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten entscheidet.

(2)  Ihm obliegt die Risikoanalyse zur Feststellung des 
Schutzbedarfs (§ 9 Absatz 1) sowie die zutreffen-
de Einordnung der jeweiligen Daten in die Daten-
schutzklassen (§ 9 Absatz 6).

(3)  Der Verantwortliche klärt seine Mitarbeiter über 
Gefahren und Risiken auf, die insbesondere aus der 
Nutzung eines IT-Systems erwachsen können.

(4)  Der Verantwortliche stellt sicher, dass ein Konzept 
zur datenschutzrechtlichen Ausgestaltung der IT-
Systeme (Datenschutzkonzept) erstellt und umge-
setzt wird.

(5)  Erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch einen Auftragsverarbeiter, so ist der Verant-
wortliche verpflichtet, die technischen und organi-
satorischen Maßnahmen des Auftragsverarbeiters re-
gelmäßig, mindestens jedoch im Abstand von jeweils 
zwei Jahren auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und 
dies zu dokumentieren. Bei Vorlage eines anerkann-
ten Zertifikats durch den Auftragsverarbeiter gemäß 
§ 29 Absatz 6 KDG kann auf eine Prüfung verzichtet 
werden.

(6)  Der Verantwortliche kann, unbeschadet seiner Ver-
antwortlichkeit, seine Aufgaben und Befugnisse 
nach dieser Durchführungsverordnung durch schrift-
liche Anordnung auf geeignete Mitarbeiter übertra-
gen. Eine Übertragung auf den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten ist ausgeschlossen.

§ 16
Maßnahmen des Verantwortlichen 

zur Datensicherung

(1)  Der Verantwortliche hat ein Datensicherungskonzept 
zu erstellen und entsprechend umzusetzen. Dabei ist 
die langfristige Lesbarkeit der zu speichernden Da-
ten in der Datensicherung anzustreben. 

(2)  Zum Schutz personenbezogener Daten vor Verlust 
sind regelmäßige Datensicherungen erforderlich. 
Dabei sind u.a. folgende Aspekte mit zu berücksich-
tigen:

 a)  Soweit eine dauerhafte Lesbarkeit der Daten im 
Sinne des § 4 Absatz 3 nicht auf andere Weise si-
chergestellt werden kann, sind Sicherungskopien 
der verwendeten Programme in allen verwende-
ten Versionen anzulegen und von den Original-
datenträgern der Programme und den übrigen 
Datenträgern getrennt aufzubewahren.

 b)  Die Datensicherung soll in Umfang und Zeitab-
stand anhand der entstehenden Auswirkungen ei-
nes Verlustes der Daten festgelegt werden.

(3)  Unabhängig von der Einteilung in Datenschutzklas-
sen sind geeignete technische Abwehrmaßnahmen 
gegen Angriffe und den Befall von Schadsoftware 
z.B. durch den Einsatz aktueller Sicherheitstechnik 
wie Virenscanner, Firewall-Technologien und eines 
regelmäßigen Patch-Managements (geplante Syste-
maktualisierungen) vorzunehmen.
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§ 17
Maßnahmen des Mitarbeiters

Unbeschadet der Aufgaben des Verantwortlichen im 
Sinne des § 4 Ziffer 9. KDG trägt jeder Mitarbeiter die 
Verantwortung für die datenschutzkonforme Ausübung  
seiner Tätigkeit. Es ist ihm untersagt, personenbezogene 
Daten zu einem anderen als dem in der jeweils rechtmä-
ßigen Aufgabenerfüllung liegenden Zweck zu verarbei-
ten.

Kapitel 5
Besondere Gefahrenlagen

§ 18
Autorisierte Programme

Auf dienstlichen IT-Systemen dürfen ausschließlich vom 
Verantwortlichen autorisierte Programme und Kommu-
nikationstechnologien verwendet werden.

§ 19
Nutzung dienstlicher IT-Systeme 

auch zu privaten Zwecken

Die Nutzung dienstlicher IT-Systeme auch zu privaten 
Zwecken ist grundsätzlich unzulässig. Ausnahmen regelt 
der Verantwortliche unter Beachtung der jeweils gelten-
den gesetzlichen Regelungen.

§ 20
Nutzung privater IT-Systeme zu 

dienstlichen Zwecken

(1)  Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf 
privaten IT-Systemen zu dienstlichen Zwecken ist 
grundsätzlich unzulässig. Sie kann als Ausnahme 
von dem Verantwortlichen unter Beachtung der je-
weils geltenden gesetzlichen Regelungen zugelassen 
werden. 

(2)  Die Zulassung erfolgt schriftlich und beinhaltet min-
destens

 a)  die Angabe der Gründe, aus denen die Nutzung 
des privaten IT-Systems erforderlich ist,

 b)  eine Regelung über den Einsatz einer zentrali-
sierten Verwaltung von Mobilgeräten (z.B. Mo-
bile Device Management) auf dem privaten IT-
System des Mitarbeiters,

 c)  das Recht des Verantwortlichen zur Löschung 
durch Fernzugriff aus wichtigem und unabweis-
barem Grund; ein wichtiger und unabweisbarer 
Grund liegt insbesondere vor, wenn der Schutz 
personenbezogener Daten Dritter nicht auf ande-
re Weise sichergestellt werden kann,

 d) eine jederzeitige Überprüfungsmöglichkeit des 
Verantwortlichen,

 e)  die Dauer der Nutzung des privaten IT-Systems 
für dienstliche Zwecke,

 f)  das Recht des Verantwortlichen festzulegen, wel-
che Programme verwendet oder nicht verwendet 
werden dürfen sowie

 g)  die Verpflichtung zum Nachweis einer Löschung 
der zu dienstlichen Zwecken verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten, wenn die Freigabe der 
Nutzung des privaten IT-Systems endet, das IT-
System weitergegeben oder verschrottet wird.

 Ergänzend ist dem betreffenden Mitarbeiter eine spe-
zifische Handlungsanweisung auszuhändigen, die 
Regelungen zur Nutzung des privaten IT-Systems 
enthält. 

(3)  Der Zugang von privaten IT-Systemen über so-
genannte webbasierte Lösungen kann mit den 
Mitarbeitern vereinbart werden, soweit alle 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für eine 
sichere Nutzung gegeben sind.
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(4)  Die automatische Weiterleitung dienstlicher 
 E-Mails auf private E-Mail-Konten ist in jedem Fall 

unzulässig.

§ 21
Externe Zugriffe, Auftragsverarbeitung

(1)  Der Zugriff aus und von anderen IT-Systemen 
durch Externe (z.B. externe Dienstleister, externe 
Dienststellen) schafft besondere Gefahren hinsicht-
lich der Ausspähung von Daten. Derartige Zugrif-
fe dürfen nur aufgrund vertraglicher Vereinbarung 
erfolgen. Insbesondere mit Auftragsverarbeitern, 
die nicht den Regelungen des KDG unterfallen, ist 
grundsätzlich neben der Anwendung der EU-Daten-
schutzgrundverordnung die Anwendung des KDG 
zu vereinbaren.

(2)  Bei Zugriffen durch Externe ist mit besonderer 
Sorgfalt darauf zu achten und nicht nur vertraglich, 
sondern nach Möglichkeit auch technisch sicherzu-
stellen, dass keine Kopien der personenbezogenen 
Datenbestände gefertigt werden können. 

(3)  Muss dem Externen bei Vornahme der Arbeiten ein 
Systemzugang eröffnet werden, ist dieser Zugang 
entweder zu befristen oder unverzüglich nach Be-
endigung der Arbeiten zu deaktivieren. Im Zuge 
dieser Arbeiten vergebene Passwörter sind nach 
Beendigung der Arbeiten unverzüglich zu ändern.

(4)  Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von externen 
IT-Dienstleistern sind geeignete vergleichbare Re-
gelungen zu treffen.

(5)  Eine Fernwartung von IT-Systemen darf darüber 
hinaus nur erfolgen, wenn der Beginn aktiv seitens 
des Auftraggebers eingeleitet wurde und die Fern-
wartung systemseitig protokolliert wird.

(6)  Die Verbringung von IT-Systemen mit Daten der 
Datenschutzklasse III zur Durchführung von War-
tungsarbeiten in den Räumen eines Externen darf 

nur erfolgen, wenn die Durchführung der Wartungs-
arbeiten in eigenen Räumen nicht möglich ist und sie 
unter den Bedingungen einer Auftragsverarbeitung 
erfolgt.

§ 22
Verschrottung und Vernichtung von IT-Systemen,

Abgabe von IT-Systemen zur weiteren Nutzung

(1)  Bei der Verschrottung bzw. der Vernichtung von IT-
Systemen, insbesondere Datenträgern, Faxgeräten 
und Druckern, sind den jeweiligen DIN-Normen 
entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, die die Les-
barkeit oder Wiederherstellbarkeit der Daten zuver-
lässig ausschließen. Dies gilt auch für den Fall der 
Abgabe von IT-Systemen, insbesondere Datenträ-
gern, zur weiteren Nutzung.

(2)  Absatz 1 gilt auch für die Verschrottung, Vernichtung 
oder Abgabe von privaten IT-Systemen, die gemäß 

 § 20 zu dienstlichen Zwecken genutzt werden.

§ 23
Passwortlisten der Systemverwaltung

Alle nicht zurücksetzbaren Passwörter (z.B. BIOS- und 
Administrationspasswörter) sind besonders gesichert 
aufzubewahren.

§ 24
Übermittlung personenbezogener Daten per Fax

Für die Übermittlung personenbezogener Daten per Fax 
gilt ergänzend zu den Vorschriften der §§ 5 ff.:

(1)  Faxgeräte sind so aufzustellen und einzurichten, dass 
Unbefugte keine Kenntnis vom Inhalt eingehender 
oder übertragener Nachrichten erhalten können. 

(2)  Sowohl die per Fax übermittelten als auch die in 
Sende-/Empfangsprotokollen enthaltenen personen-
bezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz. Pro-
tokolle sind entsprechend sorgfältig zu behandeln.
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(3)  Um eine datenschutzrechtlich unzulässige Übermitt-
lung möglichst zu verhindern, ist bei Faxgeräten, die 
in Kommunikationsanlagen (Telefonanlagen) einge-
setzt sind, eine Anrufumleitung und -weiterschaltung 
auszuschließen.

(4)  Daten der Datenschutzklassen II und III dürfen 
grundsätzlich nur unter Einhaltung zusätzlicher Si-
cherheitsvorkehrungen per Fax übertragen werden. 
So sind insbesondere mit dem Empfänger der Sende-
zeitpunkt und das Empfangsgerät abzustimmen, da-
mit das Fax direkt entgegengenommen werden kann. 

§ 25
Sonstige Formen der Übermittlung 

personenbezogener Daten

(1)  E-Mails, die personenbezogene Daten der Daten-
schutzklasse II oder III enthalten, dürfen ausschließ-
lich im Rahmen eines geschlossenen und gesicherten 
Netzwerks oder in verschlüsselter Form mit geeigne-
tem Verschlüsselungsverfahren übermittelt werden.

(2)  Eine Übermittlung personenbezogener Daten per 
 E-Mail an Postfächer, auf die mehr als eine Person 

Zugriff haben (sog. Funktionspostfächer), ist in Fäl-
len personenbezogener Daten der Datenschutzklas-
sen II und III grundsätzlich nur zulässig, wenn durch 
vorherige Abstimmung mit dem Empfänger sicher-
gestellt ist, dass ausschließlich autorisierte Personen 
Zugriff auf dieses Postfach haben.

(3)  Für die Übermittlung von Video- und Sprachdaten 
insbesondere im Zusammenhang mit Video- und 
Telefonkonferenzen gilt Absatz 1 unter Berücksich-
tigung des aktuellen Standes der Technik entspre-
chend. 

§ 26
Kopier- / Scangeräte

Bei Kopier-/Scangeräten mit eigener Speichereinheit ist 
sicherzustellen, dass ein Zugriff auf personenbezoge-
ne Daten durch unberechtigte Mitarbeiter oder sonstige 
Dritte nicht möglich ist.

Kapitel 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 27
Übergangsbestimmungen

Soweit das KDG oder diese Durchführungsverordnung 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen, sind die 
Regelungen dieser Durchführungsverordnung unverzüg-
lich, spätestens jedoch bis zum 31.12.2019 umzusetzen.

§ 28
Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Überprüfung

(1)  Diese Durchführungsverordnung tritt zum 
01.03.2019 in Kraft.

(2)  Zugleich treten die Verordnung zur Durchführung 
der Anordnung über den kirchlichen Datenschutz 
(KDO-DVO) vom 21.01.2014, zuletzt geändert am 
02.09.2015 (KA Nr. 6 vom 25.09.2015, S. 160), die 
IT-Richtlinien zur Umsetzung von IV. Anlage 2 zu § 
6 KDO der KDO-DVO vom 02.09.2015 (KA Nr. 6, 
2015, S. 166 ff.) und die Richtlinie zum Datenschutz 
bei der Übermittlung personenbezogener Daten über 
Telefaxgeräte vom 01.11.1992 (KA Nr. 16, 1992, S. 
260 ff.) außer Kraft.

(3)  Diese Durchführungsverordnung soll innerhalb von 
fünf Jahren ab Inkrafttreten überprüft werden.

Hildesheim, 10.01.2019

Weihbischof Heinz-Günter Bongartz
Generalvikar
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Einladung zur Chrisam-Messe
Einsendung der Ölkästen

Weihe und Verteilung der hl. Öle

Das Pontifikalamt, in dem die Weihe des Kranken- und 
Katechumenenöls sowie des Chrisams vorgenommen 
wird, findet am Mittwoch, den 17. April 2019, um 18.00 
Uhr im Dom zu Hildesheim statt.

Bischof Heiner lädt alle Gemeinden und die Geistlichen 
zusammen mit den Jugendlichen ihrer Kirchengemeinde 
zur Teilnahme ein. 

Ab 15.00 Uhr findet auf dem Domhof ein buntes Rah-
menprogramm statt. An den Ständen der Jugendein-
richtungen und Jugendverbände besteht die Mög-
lichkeit, Getränke und Speisen gegen eine Spende 
zu erwerben. Ab 15.00 Uhr bestehen Gesprächs- und 
Beichtgelegenheiten. Informationen zum Rahmenpro-
gramm finden Sie Anfang des Jahres auch auf der Ju-
gendwebsite unter www.jugend-bistum-hildesheim.de. 

Die Begegnung der Jugendlichen mit dem Bischof ist im 
Anschluss an die Messfeier auf dem Gelände rund um 
den Dom geplant.

Einsendung der Ölkästen

Die Ölkästen – und zwar nur die Standardkästen – mit 
den gereinigten Ölflaschen sind bis zum 4. April 2019 
ausschließlich einzusenden an das:

Bischöfliche Generalvikariat Hildesheim
„Domsakristei“
Domhof 18–21
31134 Hildesheim.

Sie können auch in der Domsakristei abgegeben werden. 
Es wird darum gebeten, die Standardkästen der Kirchen, 
die profaniert worden sind, zurückzugeben.

Verteilung der Öle

Damit die Ausgabe der heiligen Öle reibungslos erfol-
gen kann, sollte von jeder Kirchengemeinde bzw. von je-
dem Dekanat nur ein Vertreter zur Christussäule im Dom 
kommen. Die Ölkästen stehen ab 20.30 Uhr zur Abho-
lung bereit.

Hildesheim, Januar 2019

Bischöfliches Generalvikariat

Kirchliche Mitteilungen

Zählung der 
sonntäglichen Gottesdienstteilnehmer 

am 17. März 2019

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz 
(vgl. Vollversammlung vom 24.-27.02.1969, Prot. 
Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 
5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik 
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die 
Gottesdienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. 
Die erste Zählung findet am zweiten Sonntag in der 
Fastenzeit (17. März 2019) statt. Zu zählen sind alle 
Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. 
Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die 
Besucher der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die 
anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den 
Gottesdiensteilnehmern zählen auch die Angehörigen 
anderer Pfarreien (z.B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, 
Touristen und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den 
Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das Jahr 
2019 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am 
zweiten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen. 
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